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Aufsätze
Dr. Bettina Hennig/Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt/Dr. Katrin Antonow/Veronika Widmann/Vanessa Gläser/
Theresa Rath/Cäcilia Gätsch/Marie Bärenwaldt*

Das Osterpaket und andere neue Entwicklungen im Energierecht:
Rechts- und Governance-Fragen

Der nachfolgende Sammelbeitrag stellt eine ganze Reihe von
auf Bundesebene vorgelegten Gesetzentwürfen des sogenannten
Osterpakets vor, die auf diese aktuelle energie- wie sicherheits-
politische Lage zu reagieren versuchen und die überdies die im
Ampel-Koalitionsvertrag angelegte Beschleunigung der Ener-
giewende implementieren sollen. Zur Sprache kommen dabei
auch kritisch beurteilte Aspekte verschiedener politischen Vor-
haben, insbesondere des sogenannten Tankrabatts sowie des
(fossilen) LNG-Ausbaus. Der Beitrag endet mit einer Einord-
nung der aktuellen Gesetzesentwürfe im Hinblick auf ihren
Beitrag zu den Pariser Klimaschutzvorgaben und zur Umset-
zung des BVerfG-Klima-Beschlusses.

A. Hintergründe zum Osterpaket

Die rechtsverbindliche Pariser 1,5-Grad-Grenze1 (Art. 2 Abs. 1
Paris-Abkommen/PA) – akzeptiert auch vom BVerfG in sei-
nem bahnbrechenden Klima-Beschluss2 – und die Ukraine-
Krise zwingen aktuell den deutschen und europäischen Ge-
setzgeber zum raschen Handeln. Mehr denn je wird deutlich,
dass rasche Postfossilität in allen Sektoren notwendig ist,
wenn jenseits des Klimaproblems es auch zur Herausforderung
für nationale Sicherheit und Versorgungssicherheit führt, dass
bislang in Deutschland und der EU Steinkohle, Erdgas und
Uran rund zur Hälfte aus östlicher Richtung kommen (und
auch Erdöl in hohen Anteilen, nicht zu reden von Dünger,
Futtermitteln, Holz u. a. m., die ebenfalls einen Bezug zu fos-
silen Brennstoffen und Klimawandel aufweisen).3 Folgerichtig
wird ab Sommer ein Kohleimportverbot und wohl auch bald
ein Ölimportverbot auf EU-Ebene etabliert.4

Der Beitrag geht nachstehend die wichtigsten aktuellen deut-
schen Gesetzesvorhaben in diesem Zusammenhang durch. Er
beschränkt sich dabei nicht auf das Osterpaket im engeren
Sinne, sondern nimmt auch weitere Gesetzesvorhaben in den
Blick, die aktuell im Zusammenhang mit der energie- und
sicherheitspolitischen Lage diskutiert werden. Er schließt mit
einer Analyse dazu, inwieweit die Entwürfe dem Paris-Ziel,
dem damit verbundenen BVerfG-Klima-Beschluss und der si-
cherheitspolitischen Situation tatsächlich gerecht werden. Die
ebenfalls zahlreichen (in der Sache wichtigeren) EU-rechtli-
chen Neuentwürfe bleiben dabei abgesehen vom Schlusskapi-
tel dieses Textes meist außer Betracht – erstens aus Raumgrün-
den, zweitens weil dort noch viel weniger absehbar ist, was
letztlich tatsächlich Gesetz werden wird.5

B. Das Osterpaket im engeren Sinne: EEG, EnUG,
WindSeeG

I. Überblick über die wichtigsten Inhalte des Osterpakets

Das sogenannte Osterpaket ist ein Konglomerat aus verschie-
denen Gesetzesinitiativen der Bundesregierung. Im Kern han-
delt es sich dabei um folgende Gesetzesentwürfe:

• Entwurf eines Gesetzes zu Sofortmaßnahmen für einen be-
schleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und wei-
teren Maßnahmen im Stromsektor (BT-Drs. 20/1630). Die-
ses Artikelgesetz enthält im Wesentlichen vier große Rege-
lungsblöcke:
o Artikel 1: Änderungen am EEG 2021, die bereits ab der

Verkündung des Gesetzes, also noch im Jahr 2022, in
Kraft treten sollen (hier sind insbesondere die Regelung
zur besonderen Bedeutung der erneuerbaren Energien,
Änderungen für Solaranlagen und ein neues Ausschrei-
bungssegment für bestimmte Wasserstoffprojekte vor-
gesehen); diese werden gelegentlich als „EEG 2022“ be-
zeichnet, da es sich aber rechtstechnisch um Änderun-
gen am EEG 2021 handelt, bezeichnen wir sie in diesem
Aufsatz als „E-EEG 2021“.

o Artikel 2: Entwurf für ein „EEG 2023“ mit zahlreichen
Änderungen und Neuregelungen, das am 01.01.2023 in
Kraft treten soll, hier bezeichnet als E-EEG 2023.

o Artikel 3: Entwurf für ein gänzlich neues Gesetz zur
Finanzierung der Energiewende im Stromsektor durch
Bundeszuschuss und Umlagen (Energie-Umlagen-Ge-
setz), hier bezeichnet als E-EnUG.
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* Der vorliegende Beitrag ist eine Co-Produktion der Forschungsstelle
Nachhaltigkeit und Klimapolitik (Prof. Dr. Dr. Felix Ekardt/Theresa
Rath/Cäcilia Gätsch/Marie Bärenwaldt) und der Rechtsanwaltskanzlei
von Bredow Valentin Herz (Dr. Bettina Hennig/Dr. Katrin Antonow/
Veronika Widmann/Vanessa Gläser), die seit knapp zehn Jahren eine
Kooperation unterhalten. Mehr über die Autoren erfahren Sie auf
S. 336.

1 Dazu und zu ihrem Inhalt Ekardt/Bärenwaldt/Heyl, Environmental
Sciences Europe 2022, i. E.

2 BVerfG, Beschl. v. 24.03.2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., juris; dazu (auch
kritisch) Ekardt/Heyl, Nature Climate Change 2022, i. E.; Ekardt/Heß,
NVwZ 2021, 1421 ff.; Ekardt/Heß, ZUR 2021, 579 ff. und unten E.

3 Kemfert/Evert/Holzmann u. a., Grenzen einer CO2-Bepreisung: De-
karbonisierungsmaßnahmen jenseits eines CO2-Preises, Berlin 2021;
Ekardt, Wir sind zu Einschnitten bereit – das muss Putin wissen, ZEIT
v. 07.03.2022.

4 Europäische Kommission, Ukraine: EU beschließt fünftes Sanktions-
paket gegen Russland, Pressemitteilung v. 08.04.2022, abrufbar unter
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/prin
t/de/ip_22_2332/IP_22_2332_DE.pdf (13.05.2022).

5 Dazu aber z. B. Rath/Ekardt, KlimR 2022, 138 ff.; Gätsch/Rath/Ekardt,
EurUP 2022, Heft 3.



o Artikel 4 bis 19: Zahlreiche Änderungen und Folgeän-
derungen in diversen Regelungswerken.

o Artikel 20 regelt zuletzt das Inkraft- und Außerkrafttre-
ten.

• Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Wind-
energie-auf-See-Gesetzes und anderer Vorschriften (BT-
Drs. 20/1634):
o Dieses Artikelgesetz enthält insbesondere weitreichende

Änderungen des Rechtsrahmens für Offshore-Windener-
gieanlagen sowie einige Folgeänderungen. Das novel-
lierte WindSeeG soll wie das EEG 2023 am 01.01.2023
in Kraft treten und wird nachfolgend bezeichnet als E-
WindSeeG

• Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Energiewirt-
schaftsrechts im Zusammenhang mit dem Klimaschutz-So-
fortprogramm und zu Anpassungen im Recht der Endkun-
denbelieferung“ (BT-Drs. 20/1599):
o Dieses Artikelgesetz soll am Tag nach Verkündung in

Kraft treten und regelt verschiedene Einzelheiten im
Energiewirtschaftsrecht, insbesondere im Zusammen-
hang mit dem gesetzesprogrammatischen Ziel der Treib-
hausgasneutralität, den hiermit verbundenen Anforde-
rungen an die Netzausbauplanung sowie der Abmilde-
rung von Folgen erheblicher Preisschwankungen auf
den Energiemärkten für die Endverbraucher.

Alle Gesetzesentwürfe befanden sich zum Zeitpunkt der Er-
stellung dieses Aufsatzes im parlamentarischen Beratungspro-
zess, weswegen sie in der Fassung der zuletzt vorliegenden
Bundestagsdrucksachen zitiert werden.

Nicht unmittelbar zugehörig zu dem Osterpaket im engeren
Sinne, hiermit aber häufig in Verbindung gebracht, ist zudem
das zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Aufsatzes bereits im
Bundestag verabschiedete, aber noch nicht im Bundesgesetz-
blatt verkündete

• Gesetz zur Absenkung der Kostenbelastungen durch die
EEG-Umlage und zur Weitergabe dieser Absenkung an
die Letztverbraucher (vgl. BT-Drs. 20/1025 sowie BT-
Drs. 20/1544):
o Kern dieses Gesetzes ist die Absenkung der EEG-Umlage

ab dem 01.07.2022 auf 0 Cent/kWh (bislang betrug diese
im Jahr 2022 3,723 Cent/kWh). Zudem werden Strom-
lieferanten mit dem Gesetz verpflichtet, diese Absen-
kung an ihre Kunden weiterzugeben.

Das Osterpaket enthält also einige Maßnahmen, die noch im
Jahr 2022 wirksam werden sollen, sowie einige größere Ge-
setzesnovellen – insbesondere hinsichtlich des EEG sowie des
WindSeeG –, die mit dem kommenden Jahreswechsel in Kraft
treten werden.

Hierbei ist indes zu beachten, dass die Neuregelungen vielfach
unter einem beihilferechtlichen Genehmigungsvorbehalt ste-
hen (vgl. § 105 Abs. 6 E-EEG 2021 sowie § 101 E-EEG 2023).
Bereits in der Vergangenheit kam es mehrfach vor, dass Re-
gelungen – etwa im EEG – bereits in Kraft getreten waren,
mangels beihilferechtlicher Genehmigung aber noch nicht an-
gewendet werden durften (aktuell gilt dies etwa für die Rege-
lungen zu Grünem Wasserstoff in § 69b EEG 2021 sowie
§§ 12h ff. EEV). Somit werden die Regelungen erst in der Pra-
xis ankommen, wenn auch die beihilferechtliche Genehmi-
gung der EU-Kommission vollumfänglich vorliegt.

II. EEG und EnUG

1. Geplante allgemeine Änderungen mit Auswirkungen auf
mehrere Energieträger

Der Gesetzesentwurf sieht verschiedene technologieübergrei-
fende Änderungen vor. Einige davon sind in Artikel 1 geregelt
(sofortiges Inkrafttreten), einige in Artikel 2 (Inkrafttreten zum

01.01.2023). Im Folgenden sollen die Änderungen bezüglich
einiger besonders relevanter Punkte skizziert werden.

a) Regelung der besonderen Bedeutung der erneuerbaren
Energien

Bereits im Koalitionsvertrag war festgeschrieben, dass die er-
neuerbaren Energien im öffentlichen Interesse liegen und der
Versorgungssicherheit dienen. Direkt mit dem Artikel 1 des
Gesetzesentwurfs soll nun eine ausdrückliche Regelung dazu
ins EEG aufgenommen werden, die dann auch mit Inkrafttre-
ten des Gesetzes unmittelbar Geltung erlangen soll: § 2 S. 1 E-
EEG 2021/2023 sieht vor, dass an der Errichtung und dem
Betrieb von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuer-
baren Energien ein überragendes öffentliches Interesse be-
steht, sowie, dass dies der öffentlichen Sicherheit dient. S. 2
regelt weiter, dass die erneuerbaren Energien als vorrangiger
Belang in die jeweils durchzuführenden Schutzgüterabwägun-
gen eingebracht werden sollen, bis die Stromerzeugung im
Bundesgebiet nahezu treibhausgasneutral ist. S. 3 enthält eine
weitere Regelung, wonach S. 2 nicht gegenüber Belangen der
Landes- und Bündnisverteidigung gilt.

Zwar wurde auch vor der Regelung das öffentliche Interesse
an der Versorgung mit erneuerbaren Energien durch viele Be-
hörden und Gerichte anerkannt.6 Allerdings soll die Regelung
nunmehr erheblich zur Rechtssicherheit beitragen, insbeson-
dere da es nach wie vor Entscheidungen gab, in denen die
Bedeutung nicht hinreichend gewürdigt wurde.7

Mit der Festschreibung des überragenden öffentlichen Interes-
ses würde der Gesetzgeber eine eigene Wertentscheidung tref-
fen, an welche Behörden und Gerichte gebunden seien. Erfor-
derlich seien dazu jedoch entsprechende „Einfallstore“ für
Wertentscheidungen im Recht. Die Regelung käme bei Ermes-
sensentscheidungen, in sonstigen Abwägungsentscheidungen,
bei der Beurteilung der Verhältnismäßigkeit oder der Ausfül-
lung unbestimmter Rechtsbegriffe (wie dem „Wohl der Allge-
meinheit“) im Fachrecht zum Tragen. Die Errichtung und der
Betrieb von Anlagen und dazugehöriger Nebenanlagen würde
im Rahmen dieser Entscheidungen einen öffentlichen Belang
darstellen, welcher mit relativem Vorrang in die Beurteilung
einzubringen wäre. Öffentliche Interessen könnten den erneu-
erbaren Energien nur dann entgegenstehen, wenn sie mit
einem dem Art. 20a GG vergleichbaren verfassungsrechtlichen
Rang geschützt sind.8 Allerdings würde die Regelung dann
nicht weiterhelfen, wenn es gar keine Spielräume gibt. So
würden beispielsweise naturschutzrechtliche Verbotstatbe-
stände dadurch nicht überwunden werden können. Auch die
öffentliche Sicherheit ist in bestimmten Entscheidungen als
relevanter Belang vorgesehen und kann – sofern dasselbe Be-
griffsverständnis der öffentlichen Sicherheit besteht – eben-
falls als öffentlicher Belang eingebracht werden. Das Begriffs-
verständnis im Sinne von § 2 E-EEG 2021/2023 betreffe inso-
weit vor allem die Energieversorgungssicherheit.9 § 2 S. 2
und 3 E-EEG 2021/2023 dürften überwiegend klarstellenden
Charakter haben und kaum über die in S. 1 getroffene Wert-
entscheidungen hinaus gehen.

Dass diese Regelung ausreicht, um die massiven Verzögerun-
gen und gelegentlichen Zielkonflikte bei der Genehmigung

196 ZNER 3/22 Hennig et al., Das Osterpaket und andere neue Entwicklungen im Energierecht

6 BT-Drs. 20/1630, S. 158; so u. a. OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v.
04.02.2009 – OVG 11 S 53.08, juris; VGH Baden-Württemberg,
Beschl. v. 25.01.2018 – 10 S 1681/17, juris.

7 So u. a. das VG Halle, Urt. v. 25.10.2016 – 2 A 4/15 HAL, juris oder
VG Gießen, Urt. v. 03.09.2019 – 3 K 250/16 GI, juris.

8 BT-Drs. 20/1630, S. 158. Wobei Art. 20a GG selbst bekanntlich bereits
zahlreiche verschiedene Schutzgüter adressiert, und daher an sich
ggf. bereits gewisse Zielkonflikte anlegt – wobei ggf. künftig geprüft
werden könnte, ob die Festschreibung im EEG sowie die Rechtspre-
chung des BVerfG insoweit einen zusätzlichen „Vorsprung“ für den
Klimaschutz gegenüber anderen Belangen bewirken könnte.

9 BT-Drs. 20/1630, S. 158 f.



von Erneuerbare-Energien-Anlagen aufzulösen und den Her-
ausforderungen, die mit dem weiterschreitenden und notwen-
digerweise beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien
einhergehen, vollständig gerecht wird, ist dabei nicht zu er-
warten, wäre aber auch eine systematische „Überforderung“
der Regelung, schon angesichts ihrer Verortung im EEG. Wei-
tergehende Reformanstrengungen im planungs-, bau-, geneh-
migungs- und naturschutzbezogenen Fachrecht werden hier
unerlässlich bleiben, sind von der Bundesregierung ja aber
auch bereits angekündigt. Wie die Behörden- und Gerichts-
praxis künftig mit der Regelung des § 2 EEG umgehen wird,
bleibt insgesamt wohl abzuwarten.

b) Anpassung des Strommengenpfads
Der zur Überprüfung der Ausbauziele im EEG 2021 eingeführ-
te und damals intensiv diskutierte sogenannte Strommengen-
pfad in § 4a E-EEG 2023 soll auf neue Erkenntnisse zu den
prognostizierten künftigen Stromverbräuchen angepasst wer-
den: So sollen hiernach bis zum Jahr 2030 600 TWh Strom aus
erneuerbaren Energien stammen. Für das Jahr 2029, das im
EEG 2021 noch mit 376 TWh den letzten benannten Wert
abbildete, sind nunmehr 533 TWh vorgesehen. Hierbei handelt
es sich allerdings nicht um verbindliche Zielvorgaben, sondern
lediglich um „Richtwerte, an denen die Bundesregierung ihr
weiteres Handeln bis zum Jahr 2030 ausrichten soll, um einen
ausreichenden Ausbau zu ermöglichen“.10

c) Änderung der Sanktionssystematik
Eine wesentliche Neuerung im geplanten EEG 2023 wird eine
lange geäußerte Kritik an der EEG-Sanktionssystematik adres-
siert: So soll im neuen § 52 E-EEG 2023 geregelt werden, dass
bei Verstößen gegen verschiedene im EEG geregelte Pflichten
nicht mehr wie bislang der Förderanspruch für den erzeugten
Strom ganz oder anteilig entfällt, sondern Pflichtverstöße sol-
len künftig über eine Strafzahlung sanktioniert werden. Hier-
mit wird u. a. der schon lange immer wieder geäußerten Kritik
begegnet, dass der bislang geregelte Förderentfall in vielen
Fällen in der Vergangenheit schlicht unverhältnismäßig war,
zumal Pflichtverstöße im EEG verschuldensunabhängig sank-
tioniert werden und häufig erst nach längeren Zeiträumen den
Betroffenen überhaupt bekannt wurden. Hintergrund der kon-
kret nunmehr vorgesehenen Änderungen ist allerdings ein an-
derer: So knüpften die Sanktionen in der bisherigen Logik
stets daran an, dass von einem unter der EEG-Förderung lie-
gendem Marktwert ausgegangen wurde und so z. B. der För-
derwert auf null bzw. auf den Marktwerkt reduziert wurde.
Dies führt in Zeiten sehr hoher Marktpreise allerdings de facto
zu einem „Verpuffen“ der Sanktionswirkung, ebenso wie bei
ausgeförderten oder ihren Strom maßgeblich dezentral ver-
marktenden Anlagen. Durch die Umstellung der Sanktionsre-
gelung soll nunmehr „ihre Funktion für alle Anlagen und un-
abhängig von Strompreisschwankungen wiederhergestellt“
werden.11

Nunmehr soll in § 52 E-EEG 2023 geregelt werden, dass An-
lagenbetreiber, die gegen eine der in dem dortigen Katalog
aufgeführten Pflichten verstoßen, an den jeweiligen An-
schlussnetzbetreiber eine Strafzahlung in Höhe von grund-
sätzlich 10 Euro/kW installierter Leistung abführen müssen.
Wird gleichzeitig gegen mehrere Pflichten verstoßen, ist der
Sanktionsbetrag auf insgesamt 10 Euro/kW und Monat gede-
ckelt (§ 52 Abs. 5 E-EEG 2023). Die Zahlungspflicht besteht
dabei im Regelfall für jeden Kalendermonat, im dem der
Pflichtverstoß ganz oder zeitweise vorlag. Es soll jedoch für
verschiedene Fälle Abmilderungen oder Verschärfungen der
Sanktionswirkung geben: So ist für einige Pflichtverstöße eine
Reduktion der Strafzahlung auf lediglich 2 Euro/kW vorgese-

hen, sobald die Pflicht erfüllt wird (dann rückwirkend auf den
Beginn des Pflichtverstoßes), vgl. § 52 Abs. 3 Nr. 1 E-EEG
2023. Dies betrifft Verstöße gegen verschiedene technische
Vorgaben und Registrierungspflichten beim Marktstammda-
tenregister bei gleichzeitiger Nicht-Mitteilung an den Netzbe-
treiber (die allgemeine Sanktionierung von Registrierungsver-
stößen – also trotz der Mitteilung der entsprechenden Infor-
mationen an den Netzbetreiber – soll sinnvollerweise ganz
abgeschafft werden, wohl da diese bereits als Ordnungswidrig-
keit nach § 21 MaStRV geahndet werden kann). Auch bei
einem Verstoß gegen das neue Volleinspeisegebot bei Solar-
anlagen, die den sogenannten Volleinspeisebonus in Anspruch
nehmen möchten (siehe hierzu weiter unten), soll die Sanktion
lediglich 2 Euro/kW betragen, vgl. § 52 Abs. 3 Nr. 2 E-EEG
2023. Eine zeitliche Streckung der Sanktionswirkung über
den Monat des eigentlichen Pflichtverstoßes hinaus (vgl. § 52
Abs. 4 E-EEG 2023) ist vorgesehen im Zusammenhang mit
verschiedenen Vorgaben zur Zuordnung zu und zum Wechsel
zwischen den Veräußerungsformen des EEG, bei einem Ver-
stoß gegen das neue Volleinspeisegebot und bei einem Verstoß
gegen das Doppelvermarktungsverbot. Zudem enthält die Re-
gelung Vorgaben zur Fälligkeit der Zahlungen (wobei der
Netzbetreiber entsprechende Ansprüche auch gegen die EEG-
Förderung aufrechnen kann), zu ergänzenden Sanktionierun-
gen (Wegfall der Entgelte für dezentrale Einspeisungen nach
§ 18 StromNEV, sog. vermiedene Netzentgelte) sowie zu der
Anwendbarkeit auf KWK-Anlagen.

Ab dem 01.01.2023 soll die neue Sanktionssystematik dabei
für alle Pflichtverstöße gelten, auch wenn diese von Bestands-
anlagenbetreibern begangen werden (allerdings erst ab diesem
Zeitpunkt, bis dahin sollen die bisherigen Regelungen Anwen-
dung finden). Bei Verstößen gegen Registrierungspflichten im
Marktstammdatenregister soll die neue Regelung ab
01.01.2023 dann sogar für Verstöße gelten, die vor diesem
Datum begangen wurden. Die Neuregelung soll also umfas-
send an die Stelle der früheren Sanktionsvorschriften treten,
vgl. hierzu § 100 Abs. 9 E-EEG 2023.

d) Regelungen zur Beteiligung der Kommunen
Die Regelungen zur Beteiligung der Kommunen sollen im EEG
2023 in einigen Punkten geändert werden. Wesentlich ist hier
insbesondere, dass demnächst auch nicht geförderte Wind-
energieanlagen (häufig als „PPA-Anlagen“ bezeichnet) den
Kommunen eine Beteiligung anbieten dürfen (bisher nur
Windenergieanlagen mit Förderung). Betreibern von dauerhaft
oder zeitweise nicht geförderten Windenergieanlagen soll so-
mit künftig auch ohne strafrechtliches Risiko ein Beteiligungs-
angebot im Rahmen der Vorgaben des § 6 E-EEG 2023 mög-
lich sein. Eine Erstattung des Kommunalbeitrags durch den
Netzbetreiber soll aber weiterhin nur bei nach dem EEG ge-
förderten Anlagen erfolgen.

Eine wesentliche Neuerung ist zudem, dass nach § 100 Abs. 2
E-EEG 2023 die neue Regelung künftig auch umfassend für
Bestandsanlagen der berechtigten Anlagentypen gelten soll.
Künftig können also auch „Altanlagenbetreiber“ den Kommu-
nen einen entsprechenden Beitrag anbieten und – sofern sie
eine Förderung nach dem EEG beanspruchen – eine Erstattung
vom Netzbetreiber verlangen.

Zudem sind einige kleinere Änderungen vorgesehen, wie die
Anhebung der nötigen Windenergieanlagengröße für ein Be-
teiligungsangebot von 750 kW auf 1.000 kW oder zur Betei-
ligung mehrerer betroffener Kommunen. Sind mehrere Kom-
munen betroffen, muss im Falle eines Beteiligungsangebotes
soll allen Kommunen ein solches unterbreitet werden. Lehnt
eine Kommune ab, soll deren Anteil auf die anderen verteilt
werden können. Außerdem sollen die Kommunen bei Freiflä-
chenanlagen den Abschluss einer Beteiligungsvereinbarung
von der Vorlage eines naturschutzfachlichen Konzepts abhän-
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gig machen dürfen12, wobei diese Regelung nach einigen
Stimmen für eine Erhöhung der Rechtssicherheit noch der
Konkretisierung bzw. Klarstellung bedürfte. Zuletzt soll klar-
gestellt werden, dass Anlagenbetreiber nur für die Strommen-
gen eine Erstattung der an die Gemeinde oder Landkreise ge-
leisteten Zahlungen erhalten, für die sie tatsächlich eine finan-
zielle Förderung erhalten haben – dies soll insbesondere solche
Zeiten ausklammern, in denen Betreiber ihren Strom in der
sog. sonstigen Direktvermarktung, also ohne EEG-Förderung,
veräußert haben oder in denen die Marktprämie aufgrund ho-
her Börsenpreise auf null stand. Es soll insoweit auf die Frage
ankommen, ob für die jeweilige Strommenge ein tatsächlicher
Zahlungsfluss vom Netz- an den Anlagenbetreiber stattgefun-
den hat oder nicht.13

Kritisch zu bemerken ist jedoch, dass die Regelung nach wie
vor begrifflich ausschließlich für Windenergieanlagen und
Freiflächenanlagen gilt. Damit sind Solaranlagen auf sonsti-
gen baulichen Anlagen nicht erfasst (vgl. § 3 Nr. 22 EEG 2021/
2023), die aber in der Praxis häufig ebenfalls als „Freiflächen-
anlage“ wahrgenommen werden bzw. es hier auch in vielen
Projekten einige Abgrenzungsschwierigkeiten gibt (z. B. bei
Alt-Deponien oder stillgelegen Abbau- und Tagebauflächen,
ehemaligen Kiesgruben, diffusen Flächen mit einzelnen bau-
lichen Anlagen im Boden und Teil-Freiflächen u. ä.). Daher
wäre es wesentlich naheliegender, hier statt auf Freiflächen-
anlagen auf die ebenfalls legaldefinierten Solaranlagen des
ersten Segments (§ 3 Nr. 41a und 41b E-EEG 2023) zu verwei-
sen und damit der Praxis die erheblichen Rechtsunsicherheiten
zu ersparen, die von dieser begrifflichen Zuordnung und dem
Ausschluss von sonstigen baulichen Anlagen aus dem An-
wendungsbereich des § 6 EEG 2021/2023 ausgehen können.
Es bleibt zu hoffen, dass dies im Gesetzgebungsverfahren noch
korrigiert wird.

e) Regelungen zur Bürgerenergie
Schon im Koalitionsvertrag war die Stärkung der Bürgerener-
gie als politisches Ziel zur Akzeptanzerhöhung geregelt.14 Nun
sieht der Gesetzesentwurf Regelungen vor, welche dieses Ziel
umsetzen sollen.

Mit § 22 E-EEG 2023 wird dazu ein wesentlicher Struktur-
wechsel vorgesehen. Während bisher für Bürgerenergie beson-
dere Regelungen innerhalb von Ausschreibungen vorgesehen
sind, besteht nach dem Gesetzesentwurf nun gar keine Pflicht
mehr für bestimmte Bürgerenergieprojekte, an den Ausschrei-
bungen teilzunehmen. Nach § 22 Abs. 2 S. 2 Nr. 3 und Abs. 3
S. 2 Nr. 2 E-EEG 2023 gilt dies für Windenergieanlagen an
Land mit einer installierten Leistung bis einschließlich 18 MW
und für Solaranlagen des ersten Segments (Freiflächenanlagen
und Solaranlagen auf sonstigen baulichen Anlagen) bis ein-
schließlich 6 MW. Damit wird zugleich eine Ausweitung der
Bürgerenergie-Privilegierung auf die bisher nicht erfassten So-
laranlagen des ersten Segments vorgenommen.

Allerdings sollen die Anforderungen an Bürgerenergiegesell-
schaften erhöht werden. So sieht § 3 Nr. 15 E-EEG 2023 nun-
mehr vor, dass mindestens 50 natürliche Personen beteiligt
sein müssen (zuvor 10). Zudem sollen nunmehr 75% der
Stimmrechte bei Personen mit Erstwohnsitz vor Ort liegen
(zuvor 51%). Zudem dürfen sich als juristische Personen nur
noch kleine oder mittlere Unternehmen oder Kommunen be-
teiligen. Gleich geblieben ist die Anforderung, dass keiner der
Gesellschafter mehr als 10% der Stimmrechte innehaben darf.
Ergänzend soll – entsprechend der bisherigen BGH-Rechtspre-
chung15 – die tatsächliche Möglichkeit der Einflussnahme auf

die Gesellschaft und der Mitwirkung an Entscheidungen der
Gesellschafterversammlung erforderlich sein. Das Vorliegen
der Voraussetzungen für das Bestehen einer Bürgerenergiege-
sellschaft im Sinne des EEG muss zudem bei der Inbetrieb-
nahme sowie fortlaufend alle fünf Jahre gegenüber dem Netz-
betreiber nachgewiesen werden. Wird der Nachweis nicht
fristgerecht geführt und nicht innerhalb von zwei Monaten
nachgereicht, entfällt der Förderanspruch (vgl. § 22b Abs. 4
E-EEG 2023).

Die konkreten Anforderungen für die Ausnahme von der Aus-
schreibungspflicht sind in § 22b E-EEG 2023 vorgesehen, wel-
cher den bisherigen § 36g EEG 2021 vollumfänglich ersetzen
soll. Nach § 22b Abs. 1 und 2 E-EEG 2023 dürfen die Bürger-
energiegesellschaften selbst, ihre stimmberechtigten Mitglie-
der oder Anteilseigner, die juristische Personen des Privat-
rechts sind, und die mit diesen jeweils verbundenen Unterneh-
men für die Privilegierung insbesondere in den vorangegan-
genen fünf Jahren keine weiteren Anlagen desselben Seg-
ments in Betrieb genommen haben. Zudem soll nunmehr nach
§ 22b Abs. 5 E-EEG 2023 auch eine in die Zukunft gerichtete
fünfjährige Sperrwirkung für eine Förderung nach dem EEG
für weitere Anlagen desselben Segments gelten. Diese Rege-
lungen sind für „echte“ Bürgerenergiegesellschaften eine
große Herausforderung, da gerade bei Gesellschaften mit zahl-
reichen Gesellschaftern aus der Bürgerschaft die Klärung und
Absicherung dieser Voraussetzung einen hohen Aufwand er-
fordert. Gerade in Gebieten mit einem starken Erneuerbare-
Energien-Ausbau sind engagierte Bürgerinnen und Bürger
nicht selten in verschiedenen Projekten beteiligt oder wären
hieran interessiert. Insoweit handelt es sich bei diesen Ein-
schränkungen in der Praxis um ein nicht unerhebliches
Hemmnis für die rechtssichere Gestaltung von Bürgerenergie-
gesellschaften.

2. Geplante Änderungen für die Solarenergie
Der Gesetzesentwurf sieht etliche Änderungen für die Förde-
rung der Solarenergie vor, von denen im Folgenden die wich-
tigsten Neuerungen vorgestellt werden sollen. Einige der vor-
gesehenen Anpassungen finden sich bereits in Artikel 1 des
Gesetzesentwurfs und gelten somit bereits ab Verkündung,
voraussichtlich also ab Sommer 2022. Den Großteil der Neue-
rungen enthält allerdings Artikel 2, der erst am 1. Januar 2023
in Kraft treten soll. Zu erwarten sind neben strukturellen Neu-
heiten auch einige Verbesserungen für die Förderung von So-
laranlagen. Ob diese ausreichen, um den mit dem Entwurf
bezweckten kurzfristig beschleunigten Ausbau dieses Energie-
trägers zu erreichen, bleibt allerdings abzuwarten und wird
vielerorts angezweifelt.

a) Änderungen des Förderdesigns: Neue Ausschreibungs-
schwelle und Volleinspeisebonus

Der Gesetzesentwurf sieht nur einige wenige, allerdings we-
sentliche Änderungen hinsichtlich des derzeit geltenden
grundsätzlichen Förderdesigns vor. Auch künftig kann für So-
laranlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 100 kW
die Einspeisevergütung und für größere Anlagen – unter Ein-
haltung der weiteren Voraussetzungen der geförderten Direkt-
vermarktung – die Markprämie beansprucht werden, wobei
der für die Marktprämie relevante anzulegende Wert auch
weiterhin bis zu einem gewissen (allerdings künftig erhöhten)
Leistungsschwellenwert gesetzlich oder für größere Anlagen
wettbewerblich durch Ausschreibung ermittelt wird. Zudem
soll der für Aufdachanlagen bis 100 kW mögliche Mieter-
stromzuschlag unter gleichbleibenden Voraussetzungen erhal-
ten bleiben. Die durch das EEG 2021 eingeführte begriffliche
Einteilung in Solaranlagen des ersten Segments (Freiflächen-
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anlagen und Solaranlagen auf sog. sonstigen baulichen An-
lagen) und des zweiten Segments (sog. Aufdachsolaranlagen)
behält der Gesetzesentwurf ebenfalls bei, wenn auch mit einer
etwas schlankeren Regelungstechnik bei der gesetzlichen De-
finition (vgl. § 3 Nr. 41a bzw. Nr. 41b E-EEG 2023).

Der Gesetzesentwurf enthält aber auch einige wesentliche
Neuerungen:

• So soll zum ersten die Schwelle für die Ausschreibungs-
pflicht deutlich erhöht werden. Diese soll mit dem Ziel
der Verbesserung der Akteursvielfalt für alle Solaranlagen
von bislang 750 kW auf 1 MW angehoben werden (vgl.
§ 22 E-EEG 2023).16 Kleinere Anlagen können außerhalb
des Wettbewerbs in der Ausschreibung weiterhin den ge-
setzlich bestimmten Fördersatz beziehen.

• Der Gesetzgeber möchte zudem künftig Aufdachanlagen
besserstellen, wenn der erzeugte Strom vollständig in das
Netz eingespeist wird (sog. Volleinspeisetarif). So sollen
diese künftig eine höhere Vergütung erhalten als Anlagen,
deren Strom teilweise direkt vor Ort genutzt wird. Diese
spezifische Förderung soll laut der Gesetzesbegründung
insbesondere Anreize zur Vollbelegung von Dachflächen
schaffen17, wird aber in der Solarbranche teils heftig kriti-
siert.

b) Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments
(Freiflächenanlagen und Solaranlagen auf sonstigen bauli-
chen Anlagen)

Für Solaranlagen des ersten Segments gibt es weiterhin jähr-
lich drei Gebotstermine, die in den Jahren 2023 bis 2029 je-
weils am 1. März, 1. Juli und 1. Dezember stattfinden sollen.
Der Gesetzesentwurf sieht hier verschiedene Änderungen vor:

aa) Ausschreibungsvolumen Erwähnenswert, auch wenn auch
angesichts der erklärten Beschleunigungsziele nicht überra-
schend, sind die erheblich höheren Ausschreibungsvolumina.
Bereits im Jahr 2023 sollen statt der bisherigen 1.650 MW bis
zu 5.850 MW zu installierender Leistung im Rahmen der Aus-
schreibung gefördert werden. Für das Jahr 2024 wird das Vo-
lumen auf 8.100 MW (vorher 1.650 MW) und für die Jahre
2025 bis 2029 jeweils auf 9.900 MW (vorher 1.650 bzw.
1.550 MW) angehoben. Jedoch sieht das E-EEG 2023 (wie
bereits das EEG 2021) auch verschiedene Anpassungsmecha-
nismen vor.

Das Ausschreibungsvolumen verringert sich allerdings – wie
auch bisher – um die Summe der installierten Leistung von
Solaranlagen des ersten Segments für die installierte Leistung
von im EU-Ausland bezuschlagten Projekten sowie für die
installierte Leistung des Vorjahres außerhalb von Ausschrei-
bungen. Zudem soll sich das Ausschreibungsvolumen nun
auch für die installierte Leistung aus Innovationsausschrei-
bungen gemäß § 39b E-EEG 2023 sowie Ausschreibungen
für Innovative Konzepte mit wasserstoffbasierter Stromspei-
cherung (§ 39o E-EEG 2023) verringern.

Gleichzeitig soll sich das Ausschreibungsvolumen um die
Mengen erhöhen, für die im vorangegangenen Kalenderjahr
kein Zuschlag erteilt wurde bzw. die nach dem 31. Dezember
2022 bezuschlagt wurden und vor Bekanntgabe des Gebots-
termins nach § 35a E-EEG 2023 entwertet wurde.

bb) Änderungen hinsichtlich der Flächenkulisse Der neue § 37
E-EEG 2023 sieht verschiedene Anpassungen der Flächenku-
lisse für die Ausschreibung von Solaranlagen des ersten Seg-
ments vor. Ziel sei die „maßvolle“ Erweiterung der Flächen-
kulisse, die „zugleich naturschutzverträglich“ erfolgen soll.18

So enthält der Entwurf in § 37 Abs. 1 Nr. 2 E-EEG 2023 eine
neue allgemeine Einschränkung: Ab dem 1. Januar 2023 sol-
len nach dieser Regelung nur noch solche Flächen förderfähig
sein, bei denen es sich nicht um entwässerte und landwirt-
schaftlich genutzte Moorböden handeln darf. Diese sollen
künftig eine eigene Förderkategorie als „besondere Solaranla-
gen“ darstellen, vgl. § 37 Abs. 1 Nr. 3 E-EEG 2023 (hierzu so-
gleich).

Die weiteren bislang bekannten Flächenkategorien des ersten
Segments bleiben weitgehend unverändert. Eine Neuerung
sieht das E-EEG 2023 allerdings für die sogenannten Seiten-
randstreifen vor: Entlang von Autobahnen oder Schienenwe-
gen in einer Entfernung von bis zu 200 Metern soll der mit
dem EEG 2021 eingeführte 15-Meter-Korridor entfallen. Da-
mit möchte der Gesetzgeber der durch die Regelung entstan-
denen Rechtsunsicherheit begegnen. In der Begründung räumt
der Gesetzgeber ein, dass der erhoffte naturschutzfachliche
Nutzen der Einschränkung nicht im Verhältnis zu den damit
verbundenen Hindernissen für den Ausbau von Freiflächen-
anlagen stehe.19 Zudem wurde die Regelung zu planfestgestell-
ten Flächen präzisiert.

Besonders erwähnenswert ist schließlich das Hinzukommen
der „besonderen Solaranlagen“ als dritter Flächenkategorie,
wobei die bislang begrifflich zu diesen zählenden schwim-
menden Solaranlagen in die allgemeine Flächenkulisse des
§ 37 Abs. 1 Nr. 2 E-EEG 2023 integriert werden sollen und
damit künftig nicht mehr zu den „besonderen Solaranlagen“
gehören.

cc) Besondere Solaranlagen (Agri-, Floating-, Parkplatz- und
Moor-PV)Wurden besondere Solaranlagen – Solaranlagen auf
Gewässern, landwirtschaftlich genutzten Flächen und Park-
platzflächen – bisher explizit nur in der Innovationsausschrei-
bungsverordnung (InnAusV) geregelt und dort einmalig in der
Ausschreibungsrunde im April 2022 hervorgehoben gefördert,
sollen sie künftig in das EEG 2023 integriert werden. Durch die
Einbeziehung der besonderen Solaranlagen in die allgemeinen
Ausschreibungen für Solaranlagen des ersten Segments soll
für diese eine dauerhafte Perspektive geschaffen werden.20

Mit der Überführung ins das EEG können besondere Solaran-
lagen künftig auch außerhalb von Anlagenkombinationen mit
anderen erneuerbaren Energien oder einem Speicher betrieben
werden, wie es im Rahmen der InnAusV noch gefordert war.
Konkret in die förderfähige Flächenkulisse aufgenommen
wurden nunmehr also schwimmende Solaranlagen (sog. Floa-
ting-PV), Solaranlagen auf Acker- oder Gartenbauflächen
(sog. Agri-PV) und Solaranlagen auf Parkplatzflächen, deren
Anforderungen die Bundesnetzagentur in der Festlegung vom
1. Oktober 2021 (Az.: 8175-07-0021/1) näher spezifiziert
hat.21 Zudem wurden spezielle Regelungen für entwässerte
und landwirtschaftlich genutzte Moorböden aufgenommen.

Schwimmende Solaranlagen wurden dabei in die „allgemeine“
Flächenkulisse nach § 37 Abs. 1 Nr. 2 E-EEG integriert und
sollen damit im EEG 2023 begrifflich nicht mehr als „beson-
dere Solaranlagen“ gelten: Die Errichtung von Floating-PV
soll gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 2 lit. j E-EEG 2023 auf künstlichen
oder erheblich veränderten Gewässern im Sinne des § 3 Nr. 5
des Wasserhaushaltsgesetzes möglich sein. In der Gesetzesbe-
gründung werden als Beispiel kleinere Gewässer wie Bagger-
seen, Tagebauseen und Häfen genannt.22 Zudem wird auf die
wasserrechtlichen Anforderungen in § 36 Abs. 3 Wasserhaus-
haltsgesetzes (WHG) verwiesen, welches ebenfalls im Rahmen
der Gesetzesnovelle angepasst wird. Danach soll eine schwim-
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mende Solaranlage nicht mehr als 15% der Gewässerfläche
bedecken und nicht in einem Abstand von weniger als 50
Meter vom Ufer errichtet werden. Diese Ergänzung des WHG
wird seitens Vertretern der Solarbranche als zu einschränkend
kritisiert.

In § 37 Abs. 1 Nr. 3 E-EEG 2023 sollen nunmehr als eigenstän-
dige Kategorie die „besonderen Solaranlagen“ aufgenommen
werden, die – wie auch bislang – einer Festlegung der Bun-
desnetzagentur nach § 85c E-EEG 2023 entsprechen müssen.
Hierfür soll bis auf Weiteres die bereits im Rahmen der In-
nAusV veröffentlichte Festlegung der Bundesnetzagentur wei-
tergelten (siehe oben), vgl. § 85c Abs. 2 E-EEG 2023. Nachdem
die sog. Floating-PV künftig nicht mehr zu den besonderen
Solaranlagen zählt, bleiben hier zunächst die Agri- und Park-
platz-PV. Für Agri- und Parkplatz-PV sieht § 37 Abs. 1 Nr. 3
E-EEG 2023 vor, dass die Flächen einen weiteren „Parallel-
Nutzen“ zur Solarbewirtschaftung haben müssen, nämlich
eben als landwirtschaftliche Nutzfläche oder als Parkplatzflä-
che. Bei der Agri-PV sind Ackerflächen mit gleichzeitigem
Nutzpflanzenanbau sowie Flächen, auf denen Dauerkulturen
oder mehrjährige Kulturen angebaut werden, förderfähig.23 Bei
Agri-PV-Flächen muss der Bieter in der Ausschreibung zudem
eine Eigenerklärung beibringen, nach der er geprüft hat, dass
es sich nicht um naturschutzrechtlich relevante Flächen han-
delt, § 37 Abs. 2 Nr. 3 E-EEG 2023.

Zu den besonderen Solaranlagen hinzugekommen ist die so-
genannte „Moor-PV“. So sollen Solaranlagen gemäß § 37
Abs. 1 Nr. 3 lit. d) E-EEG 2023 künftig förderfähig auch auf
entwässerten und landwirtschaftlich genutzten Moorböden er-
richtet werden dürfen, wenn die Fläche mit der Solaranlage
dauerhaft wiedervernässt wird. In der Gesetzesbegründung
finden sich einige Ausführungen dazu, welche Anforderungen
an die Wiedervernässung gelten sollen: Um die Bindung von
Treibhausgasen zu ermöglichen, sollen Mindestwasserstände
von maximal 10 cm unter Flur im Winter und maximal 30 cm
unter Flur im Sommer erreicht werden. Die erfolgreiche Wie-
dervernässung müsse zudem durch die zuständigen Wasser-
behörde bestätigt und diese Bestätigung dem Netzbetreiber
vorgelegt werden.24 Die besonderen Anforderungen von
Moor-PV soll die Bundesnetzagentur bereits zum 1. Juli 2023
in gemeinsamer Abstimmung mit dem Bundesamt für Natur-
schutz und dem Umweltbundesamt festlegen (§ 85c Abs. 3 E-
EEG 2023).

Insgesamt ist die Ausweitung der Flächenkulisse für förderfä-
hige Solarprojekte grundsätzlich zu begrüßen. Ob die nunmehr
geplanten Änderungen jedoch ausreichen werden, um die fest-
gelegten Ausbauziele effektiv zu erreichen, bleibt abzuwarten,
wird allerdings an einigen Stellen bereits bezweifelt.

dd) Bonus für aufgeständerte Agri-PV und Moor-PV Gemäß
§ 38b Abs. 1 E-EEG 2023 sollen Agri-PV, also Solaranlagen
auf landwirtschaftlich genutzten Flächen, eine höhere Förde-
rung bekommen, wenn sie horizontal aufgeständert sind. Der
degressiv ausgestaltete Bonus soll – je nach Kalenderjahr des
Zuschlags – 1,2 Cent/kWh (2023), 1,0 Cent/kWh (2024), 0,7
Cent/kWh (2025) bzw. 0,5 Cent/kWh (2026 bis 2028) betragen.
Durch die erhöhte Aufständerung sei es möglich, mit üblichen
landwirtschaftlichen Maschinen auf dem darunterliegenden
Land zu wirtschaften. Um die durch die Aufständerung ver-
ursachten höheren Stromgestehungskosten auszugleichen und
damit den Wettbewerbsnachteil von Geboten für diese Anla-
gen zu minimieren, sei die zusätzliche Vergütung gerechtfer-
tigt. Gewisse Unklarheiten ergeben sich insoweit aus der Ge-
setzesbegründung, als dass dort die Rede davon ist, dass Agri-

PV-Anlagen mit „horizontaler oder leicht schräger Modulaus-
richtung“ hier von dem Bonus profitieren sollen.25 Nach wel-
chen Kriterien sich dies genau in der Praxis bemessen soll,
bleibt derzeit noch weitgehend unklar.

Für Moor-PV ist ein Bonus in Höhe von 0,5 Cent/kWh vor-
gesehen. Auch der Bonus für Solaranlagen auf wiedervernäss-
ten Moorböden in § 38b Abs. 3 S. 3 E-EEG 2023 sei durch die
zusätzlichen Kosten, die in Verbindung mit diesem Anlagen-
typ stünden, gerechtfertigt. Da hier jedoch – anders als bei
Agri-PV – künftig keine Skaleneffekte durch einen starken
Markthochlauf zu erwarten seien, sei hier keine degressive
Ausgestaltung des Bonus gewählt worden.26

ee) Höchstwert für Solaranlagen des ersten Segments (§ 37b E-
EEG 2023) Der Höchstwert ergibt sich – wie auch bisher – aus
dem um 8% erhöhten Durchschnitt der Gebotswerte des je-
weils höchsten noch bezuschlagten Gebots der letzten drei
Gebotstermine, deren Zuschläge bei der Bekanntmachung
des jeweiligen Gebotstermins nach § 29 E-EEG 2023 bereits
nach § 35 Abs. 1 E-EEG 2023 bekanntgegeben waren. Er be-
trägt allerdings weiterhin höchstens 5,9 Cent/kWh. Für die
Berechnung des Höchstwertes im Jahr 2023 sind dabei nach
einer Ergänzung der Regelung die Gebotswerte im Jahr 2022
heranzuziehen.

c) Ausschreibungen für Solaranlagen des zweiten Segments
(„Aufdach-PV“)

Das Ausschreibungsverfahren ändert sich für dieses Anlagen-
segment kaum. Künftig müssen Gebote gemäß § 38c Abs. 2 E-
EEG 2023 Erklärungen des Bieters enthalten, dass er berechtigt
ist, auf der angebotenen Fläche eine Solaranlage zu errichten.
Zudem wird in § 38h E-EEG klargestellt, dass das pay-as-bid-
Verfahren und auch die sog. Modultauschregelung des § 38b
E-EEG 2023 weiterhin Anwendung findet.

Künftig soll es jährlich zwei Gebotstermine am 1. April und
1. Oktober geben, statt wie zuletzt vorgesehen am 1. Juni und
1. Dezember (vgl. § 28b E-EEG 2023). Dabei wird auch für
Solaranlagen des zweiten Segments das Ausschreibungsvolu-
men signifikant angehoben und soll bereits im Jahr 2023 auf
650 MW statt bisher 350 MW erhöht werden. Im Jahr 2024
wird das Volumen auf 900 MW (vorher 350 MW) und in den
Jahren 2025 bis 2029 auf 1100 MW (vorher 400 MW) zu in-
stallierender Leistung angehoben. Auch hier greifen jedoch –
wie auch bei Anlagen des ersten Segments (siehe oben) – ver-
schiedene Anpassungsmechanismen (vgl. § 28b Abs. 3 bis 5 E-
EEG 2023).

Der Gebotshöchstwert wird wie bislang auf 9 Cent/kWh fest-
gelegt. Die Degression des Höchstwertes um 1% pro Kalender-
jahr soll hierbei allerdings – wie in der gesetzlichen Förderung
(hierzu sogleich) – erst ab dem 1. Januar 2024 starten, vgl.
§ 38e E-EEG 2023.

d) Förderung von Aufdachanlagen außerhalb der Aus-
schreibung (gesetzliche Förderung)

Zu erwähnen sind insbesondere die folgenden Neuerungen für
Solaranlagen, die gesetzlich gefördert werden:

aa) Ausweitung der Flächenkulisse (Floating-, Agri-, Park-
platz-, Moor-PV) und Anpassung des anzulegenden Wertes
Auch für gesetzlich geförderte Solaranlagen soll die förderfä-
hige Flächenkulisse ausgeweitet werden. So sollen in § 48
Abs. 1 E-EEG 2023 letztlich dieselben Änderungen und Erwei-
terungen vorgenommen werden wie für Anlagen des ersten
Segments (siehe oben). So sind hier Präzisierungen für plan-
festgestellte Flächen, die Aufnahme von schwimmenden So-
laranlagen sowie der sog. besonderen Solaranlagen (Agri-,

200 ZNER 3/22 Hennig et al., Das Osterpaket und andere neue Entwicklungen im Energierecht

23 Vgl. hierzu auch die Festlegung der Bundesnetzagentur zu dem Be-
griff der besonderen Solaranlagen in der InnAusV, Festlegung vom
1. Oktober 2021 – Az.: 8175-07-0021/1.

24 BT-Drs. 20/1630, S. 187.
25 BT-Drs. 20/1630, S. 188.
26 Ebenda.



Parkplatz- und Moor-PV) vorgesehen. Insoweit kann im We-
sentlichen auf die obigen Ausführungen verwiesen werden.

Zudem soll für Solaranlagen auf sonstigen baulichen Anlagen
sowie für Freiflächenanlagen der anzulegende Wert ab 1. Ja-
nuar 2023 auf 7,0 Cent/kWh angehoben werden, wobei hierbei
die Degressionsregelung des § 49 E-EEG 2021 zu beachten ist
(hierzu sogleich). Im EEG 2021 war als Ausgangswert noch ein
Betrag von 6,01 Cent/kWh vorgesehen. Die derzeitigen anzu-
legenden Werte seien aber aufgrund der allgemeinen Kosten-
steigerungen und Lieferkettenschwierigkeiten nicht geeignet,
die Wirtschaftlichkeit von kleineren Freiflächenanlagen au-
ßerhalb der Ausschreibung zu sichern. Der erhöhte Wert solle
den wirtschaftlichen Betrieb dieser Anlagen sichern.27 Ob hier-
für die vorgesehenen Maßnahmen ausreichen, ist unter Bran-
chenakteuren allerdings teilweise umstritten.

bb) Neuer Fördersatz für Anlagen > 1 MW in gesetzlicher För-
derung (Bürgerenergiegesellschaften) Für die neu geregelten
Bürgerenergiegesellschaften, die künftig von der Teilnahme
an Ausschreibungen befreit sind (siehe unten), wird in § 48
Abs. 1a E-EEG 2023 eine spezielle Regelung zur Bestimmung
des anzulegenden Wertes getroffen: Für Solaranlagen mit ei-
ner Leistung über 1 MW, die aber dennoch nicht an einer
Ausschreibung teilnehmen müssen, soll sich der anzulegende
Wert künftig als Durchschnitt aus den Gebotswerten des je-
weils höchsten noch bezuschlagten Gebots der Gebotstermine
für Solaranlagen des ersten Segments in dem der Inbetrieb-
nahme vorangegangenen Kalenderjahr bestimmen.

cc) Vorübergehender Wegfall der Degression für Aufdachanla-
gen und Änderung des Degressionsmechanismus für alle Solar-
anlagen in gesetzlicher Förderung Für Anlagenbetreiber, die
ihre Aufdachanlage noch im Jahr 2022 in Betrieb nehmen,
wird unter bestimmten Voraussetzungen die Degression aus-
gesetzt, so dass für diese Anlagen, die im April 2022 geltenden
Förderwerte festgeschrieben werden. Hiermit solle die Wirt-
schaftlichkeit dieser Anlagen gesichert werden, da diese bei
einem weiteren Absinken angesichts Kostensteigerungen, In-
flation und Lieferkettenschwierigkeiten in Frage gestellt sei.28

Die Anlagenbetreiber müssen allerdings, um in den Genuss
dieser degressionsbereinigten Fördersätze zu kommen, die spe-
ziellen Voraussetzungen des § 100 Abs. 14 E-EEG 2021 erfül-
len, die sich im Wesentlichen aus dem europäischen Beihilfe-
recht ergeben. Erforderlich ist eine Mitteilung des Anlagenbe-
treiber an den Netzbetreiber in Textform nach einem noch
einzusetzenden Stichtag (Datum der Bestätigung der Werte
durch Veröffentlichung des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Klimaschutz auf seiner Homepage), dass die Errich-
tung der Anlage aufgrund der neuen anzulegenden Werte ge-
plant worden ist. Erst nach dieser Mitteilung darf die Anlage
verbindlich bestellt werden.29 Unklar ist noch, ob damit die
Bestellung beim Hersteller gemeint ist oder ob auch der Ver-
trag mit dem Projektentwickler nach diesem Stichtag ge-
schlossen werden muss und wie diese Anforderungen in der
Praxis insgesamt erfüllt werden sollen.

Für Anlagen, die ab dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen
werden, sollen die anzulegenden Werte ebenfalls entsprechend
festgesetzt werden, also unter Aussetzung der Degression seit
April 2022, vgl. § 48 Abs. 2 E-EEG 2023.

Für alle Solaranlagen in der gesetzlichen Förderung, die ab
dem 1. Januar 2023 in Betrieb genommen werden, gelten zu-
dem die neuen Degressionsregelungen in § 49 E-EEG 2023, die
stark abgeändert werden sollen. Insbesondere soll der sog. at-
mende Deckel entfallen. Die Degression soll künftig also linear
festgeschrieben werden und nicht mehr abhängig vom jähr-

lichen Zubau von Solaranlagen sein. Konkret sollen die an-
zulegenden Werte nach §§ 48 und 48a E-EEG 2023 ab 1. Fe-
bruar 2024 alle sechs Monate um 1% absinken. Die Degressi-
on wird hiermit allerdings bis 2024 erst einmal insgesamt aus-
gesetzt, womit den aktuellen Herausforderungen durch stei-
gende Energiepreise und Inflation Rechnung getragen werden
soll.30

dd) Bonusregelung für Volleinspeiser Ein weiteres bereits viel
diskutiertes Novum im Gesetzesentwurf ist der Bonus für
Strom aus Aufdachanlagen, deren Strom vollständig in das
Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist wird (sog. Voll-
einspeisebonus), der auch bereits im Jahr 2022 zur Anwen-
dung kommen soll. Der Anlagenbetreiber kann dabei grund-
sätzlich wählen, ob er sich für diesen Tarif entscheidet oder
den Strom (zum Teil) auch selbst verbrauchen oder anderwei-
tig vor Ort liefern möchte und daher auf den Bonus verzichtet.
Die Regelungen dazu findet sich in § 100 Abs. 14 S. 3 E-EEG
2021 bzw. in § 48 Abs. 2a E-EEG 2023.

aaa) Regelung bis 31. Dezember 2022 Für die Zeit zwischen
der Verkündung des Gesetzes und dem 31. Dezember 2023 legt
§ 100 Abs. 14 S. 3 E-EEG 2021 die maßgeblichen Vorausset-
zungen für den Volleinspeisetarif fest. Dieser ist hier „gekop-
pelt“ an die degressionsfreien anzulegenden Werte nach § 100
Abs. 14 S. 1 und 2, ist also auch Bestandteil des übergangs-
weisen Vergütungskonzepts im Jahr 2022 (das der beihilfe-
rechtlich erforderlichen speziellen Mitteilung an den Netzbe-
treiber sowie der in diesem Kontext geregelten Bestellabfolge
unterliegt, siehe oben).

Wählt der Anlagenbetreiber den Volleinspeisetarif, erhöht sich
der anzulegende Wert je nach Leistungsschwelle um 6,87
Cent/kWh (bis 10 kW), um 4,45 Cent/kWh (bis 40 kW), um
5,94 Cent (bis 100 kW) sowie um 4,04 Cent/kWh (bis 300 kW).
Die Regelung verweist dabei für die Bestimmung der Leis-
tungsschwellen auf § 24 Abs. 1 S. 1 EEG 2021.31 Die anzule-
genden Werte für Volleinspeisemodelle beschränken sich da-
bei im Jahr 2022 noch einmal übergangsweise auf Solaranla-
gen mit einer installierten Leistung bis einschließlich 300 kW.
Dies korrespondiert mit der 2022 noch geltenden Sonderrege-
lung für Anlagen im Leistungsbereich zwischen 300 und 750
kW, die hier noch im Rahmen der sogenannten 50%-Regelung
(siehe unten) an einer Ausschreibung teilnehmen können.32

Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieses deutlich er-
höhten Tarifs sind nach § 100 Abs. 14 S. 3 und 4 E-EEG 2021
insbesondere, dass der gesamte in einem Kalenderjahr erzeug-
te Strom in das Netz eingespeist wird. Hierbei kann es sich
allerdings auch um eine sog. kaufmännisch-bilanzielle Voll-
einspeisung handeln, bei der rein physikalisch tatsächlich ein
Vor-Ort-Verbrauch des Solarstroms stattfindet.33 Ausgenom-
men ist, entsprechend der parallelen Bestimmung des § 61a
Nr. 1 EEG 2021 zum Kraftwerkseigenverbrauch, lediglich der-
jenige Strom, der in der Solaranlage oder in deren Neben- und
Hilfsanlagen zur Erzeugung von Strom im technischen Sinn
verbraucht wird. Zudem muss die Tarifwahl (Volleinspeisung
oder Überschusseinspeisung) dem Netzbetreiber im Kalender-
jahr 2022 vor der Inbetriebnahme und im Übrigen vor dem
1. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres mitgeteilt
werden. Eine Mitteilung kann dabei auch bereits für mehrere
Jahre erfolgen.

Als Sanktion für einen Verstoß gegen die Voraussetzung der
Volleinspeisung sieht der Entwurf die Verringerung des anzu-
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legenden Wertes auf den Marktwert für das gesamte betroffe-
ne Kalenderjahr vor, was zumindest vor dem Hintergrund der
derzeitigen Marktpreise für den Anlagenbetreiber keine Ver-
luste bedeuten würde, da der monatliche Marktwert derzeit
weit über dem gesetzlich vorgegebenen anzulegenden Wert
liegt. Hierzu stellt die Gesetzesbegründung allerdings aus-
drücklich klar, dass mit dem Begriff der Verringerung zumin-
dest klargestellt sei, dass eine Erhöhung des anzulegenden
Wertes – trotz hoher Marktpreise – ausgeschlossen sein solle.34

Dies spiegelt sich so allerdings nur bedingt im – insoweit wi-
dersprüchlichen bzw. unvollständigen – Gesetzeswortlaut. Es
bleibt abzuwarten, ob der Gesetzgeber hier noch einmal nach-
bessert und ausdrücklich klarstellt, dass eine Erhöhung des
anzulegenden Wertes bei hohen Börsenpreisen ausgeschlossen
ist.

bbb) Regelung ab dem 1. Januar 2023 Die Begünstigung von
Volleinspeise-Aufdachanlagen soll mit dem E-EEG 2023 fort-
geführt werden und findet sich dort in § 48 Abs. 2a E-EEG
2023. Der Volleinspeisebonus soll dann für Anlagen mit einer
Leistung von bis einschließlich 1 MW beansprucht werden
können. Daher finden sich dann neben den bereits bekannten
Erhöhungen auch solche für die Leistungsschwellen bis 400
kW (um 4,04 Cent/kWh) und bis 1 MW (um 2,74 Cent/kWh),
wobei die Werte nun wieder der „normalen“ Degression (ohne
atmenden Deckel, siehe oben) unterliegen. Voraussetzung ist
neben der Volleinspeisung des gesamten im Kalenderjahr er-
zeugten Stroms die Mitteilung der Tarifwahl an den Netzbe-
treiber vor dem 1. Dezember des vorangegangenen Kalender-
jahres sowie der Nachweis der Volleinspeisung über ein geeig-
netes Messkonzept. Ein Wechsel des Tarifs ist daher jeweils
zum 1. Dezember möglich, wird häufig jedoch auch eine Um-
stellung des Messkonzepts zur Folge haben.

Die Sanktionierung eines Verstoßes gegen die Volleinspeise-
pflicht erfolgt künftig über den systematisch vollständig um-
gebauten § 52 E-EEG 2023, der anders als bislang Verstöße
gegen förderbezogene Pflichten nicht mehr mit einer Vergü-
tungsreduzierung, sondern mit einer Strafzahlung sanktioniert
(siehe oben). Diese Regelung soll dann künftig auch für Be-
standsanlagen gelten, die bislang dem § 100 Abs. 14 E-EEG
2021 unterfielen (vgl. § 100 Abs. 9 S. 1 E-EEG 2023).

ee) Stufenweise Abschaffung der 50%-Regel Nach derzeit gel-
tenden Vorgaben des EEG 2021 müssen Aufdachanlagen erst
ab einer installierten Leistung von 750 kW an einer Ausschrei-
bung teilnehmen. Verfügt die Anlage allerdings über eine
Leistung von mehr als 300 kW, wird die gesetzliche Vergütung
gemäß § 48 Abs. 5 EEG 2021 nur für 50% der in einem Ka-
lenderjahr erzeugten Strommenge gezahlt. Ist absehbar, dass
eine entsprechend hohe Vor-Ort-Verbrauchsquote nicht er-
reicht werden kann, kann der Anlagenbetreiber ausnahmswei-
se auch an einer Ausschreibung teilnehmen. Hier wiederum
unterliegt er dann aber dem Eigenversorgungsverbot nach
§ 27a EEG 2021. Dies führt zusammengenommen dazu, dass
Aufdachanlagen mit einer installierten Leistung von mehr als
300 kW derzeit kaum mehr errichtet werden, da in diesem
Anlagensegment die Teilnahme an einer Ausschreibung in
der Regel gescheut wird und eine sehr hohe Direktverbrauchs-
quote in vielen Fällen nicht erreichbar ist.

Die von der Branche scharf kritisierte Regelung in § 48 Abs. 5
EEG 2021 soll nun stufenweise wieder abgeschafft werden.
Zunächst soll mit Inkrafttreten des Gesetzes, also noch 2022,
lediglich der Anteil der vergütungsfähigen Strommenge auf
80% angehoben werden, § 100 Abs. 9 E-EEG 2021. Erst ab
dem 1. Januar 2023 soll die Regelung dann ganz entfallen,
vgl. die Streichung des § 48 Abs. 5 im E-EEG 2023. Auch wenn
die Abschaffung der Regelung begrüßenswert ist, erscheint die

Übergangsregelung bis zum 1. Januar 2023 aus der Sicht vie-
ler Branchenakteure kaum sinnvoll. Für die meisten Anlagen-
betreiber wird es zweckmäßiger sein, mit der Inbetriebnahme
einer Aufdachsolaranlage dieser Größenordnung bis zum 1. Ja-
nuar 2023 zu warten, wodurch wiederum Warteeffekte entste-
hen können, die der Anschubwirkung des Gesetzes entgegen-
laufen könnten.

3. Geplante Änderungen für die Windenergie
Im Bereich der Windenergie sind keine so großen strukturellen
Eingriffe geplant wie im Bereich der Solarenergie. Hier handelt
es sich vielmehr um eine Vielzahl kleinerer Änderungen und
Gesetzesänderungen, die sich an unterschiedlichen Stellen un-
terschiedlich intensiv auswirken dürften:

• In § 9 Abs. 8 E-EEG 2023 soll die Frist zur Ausstattung von
Windenergieanlagen an Land mit einer technischen Ein-
richtung zur bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung
(BNK) – nach verschiedenen bereits in der Vergangenheit
erfolgten Verlängerungen (zuletzt auf den 01.01.2023) –
nunmehr auf den 01.01.2024 verlängert werden, da die
Ausstattung in der Praxis aus verschiedenen Gründen nicht
so schnell funktioniert wie der Gesetzgeber dies zuletzt er-
wartet hatte.35 Diese Regelung soll auch für Bestandsanla-
gen gelten, wobei die Pflicht nur von Betreibern zu erfüllen
ist, deren Anlagen nach dem 31.12.2005 in Betrieb gegan-
gen sind, vgl. § 100 Abs. 6 E-EEG 2023. Bei Windenergie-
anlagen auf See soll es hingegen keine erneute Verlänge-
rung gegen: hier bleibt es bei der zuletzt durch die Bundes-
netzagentur festgesetzten Frist (01.01.2024).

• Im Rahmen der Neuregelungen für Bürgerenergieprojekte
(siehe oben) sollen künftig auch im Windbereich Bürger-
energiegesellschaften mit Projekten eines Leistungsum-
fangs von maximal 18 MW nach den oben skizzierten Vor-
gaben von der Pflicht zur Teilnahme an den Ausschreibun-
gen befreit werden, vgl. § 22 Abs. 2 Nr. 3 und § 22b E-EEG
2023. Diese erhalten dann künftig eine gesetzliche Förde-
rung nach § 46 EEG 2021/E-EEG 2023. Hiernach berechnet
der Netzbetreiber den anzulegenden Wert auf Basis des sog.
einstufigen Referenzertragsmodells oder Gütefaktormodells
(vgl. § 36h EEG 2021/E-EEG 2023). Maßgeblicher Aus-
gangswert ist insoweit der Durchschnitt aus den jeweils
höchsten noch bezuschlagten Geboten für Windenergiean-
lagen an Land im Vorvorjahr. Die bisherige Regelung zu
Bürgerenergiegesellschaften im Rahmen der Wind-Aus-
schreibungen (§ 36g EEG 2021) soll dementsprechend kom-
plett gestrichen werden.

• § 24 Absatz 2 E-EEG 2023, die bisherige Anlagenzusam-
menfassungsregelung für Freiflächensolaranlagen, soll
künftig auch auf Windenergieanlagen Anwendung finden.
Damit sind künftig Windenergieanlagen rechnerisch leis-
tungsseitig zusammenzufassen (auch betreiberübergrei-
fend), wenn sie innerhalb derselben planzuständigen Ge-
meinde innerhalb von 24 Kalendermonaten in einem Ab-
stand von bis zu 2 km Luftlinie (gemessen von der Turm-
mitte) in Betrieb genommen wurden. Diese Regelung soll
bei Windenergieanlagen aber ausdrücklich nur zum Zwe-
cke der Leistungsschwellenermittlung nach § 22 Abs. 2
Nr. 3 E-EEG 2023 (18-MW-Schwelle für Bürgerenergiepro-
jekte, siehe oben) gelten.

• In der Regelung zur Kommunalbeteiligung (siehe oben) soll
es für Windenergieanlagen künftig auch dann die Möglich-
keit zur (straflosen) Kommunalabgabe geben, wenn sie
keine Förderung nach dem EEG in Anspruch nehmen (sog.
PPA-Anlagen). Ein Erstattungsanspruch gegen den Netzbe-
treiber soll aber weiterhin nur bei geförderten Anlagen be-
stehen, vgl. § 6 E-EEG 2023. Dies soll künftig – anders als
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jetzt – dann auch für Bestandsanlagen gelten, vgl. § 100
Abs. 2 E-EEG 2023.

• In der Definition der Pilotwindenergieanlagen in Gestalt
der sog. Prototypanlagen soll in Anpassung an die geän-
derten beihilferechtlichen Vorgaben künftig die – ohnehin
für Prototypen nicht mehr zeitgemäße – Leistungsbegren-
zung auf 6 MWwegfallen, vgl. § 3 Nr. 37 E-EEG 2023. Auch
größere Anlagen, die als erste zwei Anlagen ihres Typs in
Betrieb genommen und ans Marktstammdatenregister ge-
meldet werden und die wesentliche technische Neuerungen
enthalten sowie noch einer Typenprüfung oder Einheiten-
zertifizierung bedürfen, können damit künftig ausschrei-
bungsfrei betrieben werden bzw. eine gesetzliche Förde-
rung nach § 46 EEG 2021/E-EEG 2023 in Anspruch neh-
men.

• Nach dem Auslaufen der Übergangsfördervorschrift für
ausgeförderte Windenergieanlagen (vgl. § 23b Abs. 2 bis 5
EEG 2021) mit Ende des Jahres 2021 werden alle diesbe-
züglichen Regelungen im E-EEG 2023 gestrichen.36

• In den Ausschreibungen für Windenergieanlagen sollen zu-
dem folgende konkrete Änderungen gelten:
o Auch für Windenergieanlagen soll die Leistungsschwelle

für die Teilnahmepflicht an Ausschreibungen künftig
generell von 750 kW auf 1 MW heraufgesetzt werden,
vgl. § 22 Abs. 2 Nr. 1 E-EEG 2023.

o Das Ausschreibungsvolumen und -termine soll den neu-
en gesetzlichen Zielstellungen angepasst werden, vgl.
§ 28 E-EEG 2023. So sollen in den Jahren 2023 bis 2028
Wind-Ausschreibungen jeweils zum 01.02., 01.05.,
01.08. und 1.11. stattfinden. Das Ausschreibungsvolu-
men soll im Jahr 2023 12.840 MW und in den Nach-
folgejahren bis 2028 jeweils 10.000 MW betragen. Trotz
verschiedener Anpassungsmechanismen (etwa Abzug
von nicht nach Ausschreibung geförderter Anlagen) be-
deutet dies gegenüber dem EEG 2021 eine massive Er-
höhung (dort: 2023: 3.000 MW, dann schrittweise Erhö-
hung auf 5.800 MW 2028). Ob alleine die Festschrei-
bung solcher Volumina allerdings den schleppenden
Ausbau der Windenergie maßgeblich beschleunigen
kann, wenn nicht gleichzeitig massive Änderungen im
Planungs- und Genehmigungsrecht vorgenommen wer-
den, dürfte wohl bezweifelt werden. Begrüßenswert ist
allerdings, dass die bislang gebundene Entscheidung der
Bundesnetzagentur zur Reduzierung des Ausschrei-
bungsvolumens bei drohender Unterzeichnung zumin-
dest in eine Ermessensentscheidung geändert werden
soll (vgl. § 28 Abs. 6 E-EEG 2023).37

o Der Höchstwert soll auf 5,88 Cent/kWh – und damit auf
den Wert von 2022 – festgesetzt und die diesbezügliche
2%-ige Degression pro Kalenderjahr bis zum 01.01.2025
ausgesetzt werden, vgl. § 36b E-EEG 2023. Hiermit sol-
len aktuelle wirtschaftliche Entwicklungen ausgeglichen
werden (Inflationsrate, Energiepreissteigerungen).38

o Bei der Ermittlung des anzulegenden Wertes nach dem
sog. einstufigen Referenzertragsverfahren sollen weitere
Güte- und Korrekturfaktoren für besonders windschwa-
che Standorte eingeführt werden, vgl. § 36h Abs. 1 E-
EEG 2023. So soll dem Gütefaktor von 60% ein Korrek-
turfaktor von 1,42 zugewiesen werden (zuvor: 1,35) und
es soll – allerdings nur für Anlagen in der Südregion
(vgl. § 3 Nr. 43c E-EEG 2023) – ein neuer Gütefaktor von
50% eingeführt werden (Korrekturfaktor 1,55).39

4. Geplante Änderungen im Bereich Biomasse
Die Änderungen für Biomasse- bzw. Biomethananlagen durch
den Gesetzentwurf der Bundesregierung sind vor allem von
dem Gedanken getragen, Biomasse bzw. das daraus gewonne-
ne Biomethan als wertvolle und nicht beliebig vervielfältig-
bare Rohstoffe möglichst zielgenau einzusetzen.40 Anders als
für Wind und PV sieht § 4 E-EEG 2023 daher keine Erhöhung
des Ausbaupfads im Vergleich zu den schon im EEG 2021
vorgesehenen 8.400 MW im Jahr 2030 vor. Innerhalb des Aus-
baupfads treten hochflexible Biomethananlagen41 stärker in
den Fokus. Für Biomasseanlagen sind die geplanten Änderun-
gen überschaubar, Erleichterungen gibt es vor allem für Gülle-
kleinanlagen.

Es ist dabei begrüßenswert, dass der Gesetzgeber – wohl auch
getrieben von Diskussionen um Flächenkonkurrenzen auf-
grund des Kriegs in der Ukraine – mit dem E-EEG 2023 ver-
sucht, den großen Vorteil der Energiequelle Biomasse stärker
in den Vordergrund zu rücken. Es scheint allerdings fraglich,
ob bei einer künftigen Höchstbemessungsleistung von nur
noch 10% noch sinnvolle Wärmekonzepte bedient werden
können oder ob dadurch eine andere Stärke der Biomasse,
die Kraft-Wärme-Kopplung, leidet. Es ist ferner zu hoffen,
dass der Gesetzgeber im Laufe des Verfahrens die Weitergel-
tung des Flexdeckels für bereits einmal „geflexte“ Anlagen
noch korrigiert.

a) Fokussierung auf hochflexible Biomethananlagen
Mit der Fokussierung auf hochflexible Biomethananlagen soll
das besondere Potential der Biomasse als einziger nicht fluk-
tuierender erneuerbarer Energieträger, der systemdienlich ein-
gesetzt werden kann, verstärkt genutzt werden.42

Das Ausschreibungsvolumen verschiebt sich nach dem Ge-
setzentwurf in den kommenden Jahren daher stark in Rich-
tung hochflexibler Biomethananlagen, sogenannte Peaker:
Während im Jahr 2023 noch jeweils 600 MW für Biomasse-
und Biomethananlagen vorgesehen sind, verringert sich das
Ausschreibungsvolumen für Biomasseanlagen bis zum Jahr
2026 kontinuierlich auf dann nur noch 300 MW, während
es für Biomethananlagen konstant bei 600 MW bleibt. Aus
diesem Grund wird es ab dem Jahr 2026 auch nur noch einen
Ausschreibungstermin für Biomasse jeweils zum 1. Juni eines
Jahres geben (statt bislang und bis dahin zum 1. März und
1. September).

Für Biomethananlagen finden hingegen ab 2023 jährlich zwei
Ausschreibungen jeweils zum 1. März und 1. September statt.
Dabei gilt weiterhin, dass Gebote nur für Biomethananlagen
abgegeben werden können, die in der Südregion errichtet wer-
den, § 39k Abs. 4 E-EEG 2023. Außerdem muss es sich um
Neuanlagen handeln, die nicht bereits mit anderen erneuerba-
ren oder fossilen Energieträgern betrieben worden sind. Die
Leistungsgrenze von 20 MW wird hingegen abgeschafft. Der
Gesetzgeber stellt außerdem klar, dass Biomethananlagen eine
eigene förderrechtliche Kategorie darstellen und sie deshalb
nicht an den Biomasseausschreibungen teilnehmen dürfen,
§ 39i Abs. 1a E-EEG 2023.

Das Ausschreibungsvolumen für Biomethananlagen wird ge-
setzessystematisch von dem der Biomasseanlagen getrennt
und in einem neuen § 28d E-EEG 2023 verankert. Wie auch
schon bislang erhöht sich das Ausschreibungsvolumen jeweils
um im vorangegangenen Kalenderjahr nicht bezuschlagte
Mengen sowie um die Mengen entwerteter Zuschläge. Eine
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36 So ausdrücklich auch BT-Drs. 20/1630, S. 166.
37 Ausführlicher hierzu und zum beihilferechtlichen Hintergrund BT-

Drs. 20/1630, S. 181.
38 BT-Drs. 20/1630, S. 185.
39 Ausführlicher hierzu BT-Drs. 20/1630, S. 185 f.

40 BT-Drs. 20/1630, S. 138.
41 Mit dem bereits mit dem EEG 2021 eingeführten Begriff meint das

Gesetz Anlagen zur Verstromung von Biomethan. Bis zum Inkraft-
treten des EEG 2021 wurden mit dem Begriff in erster Linie Biogas-
erzeugungs- und -aufbereitungsanlagen bezeichnet.

42 BT-Drs. 20/1630, S. 138.



automatische Verringerung des Ausschreibungsvolumens um
die außerhalb der regulären Ausschreibungen registrierte Leis-
tung – wie bislang und auch in Zukunft für die Biomasseaus-
schreibungen vorgesehen – sieht das E-EEG 2023 für Biome-
thanausschreibungen hingegen nicht vor.

Dafür findet sich in § 28d Abs. 6 E-EEG 2023 eine gänzlich
neue Regelung zur Mengensteuerung, wie sie bereits aus der
Windenergie bekannt ist: Die Bundesnetzagentur kann danach
das Ausschreibungsvolumen eines Gebotstermins für Biome-
than bei einer „drohenden Unterzeichnung“ verringern. Eine
drohende Unterzeichnung soll vorliegen, wenn die zwischen
dem vorangegangenen und dem kommenden Gebotstermin im
Register als genehmigt gemeldete Leistung zzgl. der im vor-
angegangenen Gebotstermin nicht bezuschlagten Leistung
unter dem Volumen des durchzuführenden Termins liegt und
auch der vorangegangene Gebotstermin bereits unterzeichnet
war. Die Regelung soll der Erfüllung des europäischen Beihil-
ferechts dienen. Der Gesetzentwurf betont jedoch ausdrück-
lich, dass der Bundesnetzagentur dabei ein Ermessensspiel-
raum zusteht. So sähen die neuen Klima-, Umwelt- und Ener-
giebeihilferichtlinien der EU-Kommission vor, dass Unter-
zeichnungen in einem gewissen Umfang zu tolerieren sind
und anderweitige Maßnahmen, wie etwa der Abbau regulato-
rischer Hemmnisse, den Wettbewerb ebenfalls fördern könn-
ten.43

Um den möglichst systemdienlichen und flexiblen Einsatz von
Biomethan anzureizen, wird bei Biomethananlagen die förder-
fähige Höchstbemessungsleistung weiter abgesenkt von 15 auf
10%, §39m Abs. 2 E-EEG 2023. Dieser Wert entspreche der
Flexibilität, die Spitzenlastkraftwerke derzeit zeigten.44 Im Er-
gebnis müssen Biomethananlagen also noch stärker als bisher
überbaut werden und dafür ausgelegt werden, nur an maximal
876 Stunden (10% der Jahresstunden) im Jahr Strom und
Wärme zu erzeugen. Um die Absenkung der Höchstbemes-
sungsleistung zu kompensieren, wird der Höchstwert für die
Biomethanausschreibung leicht erhöht auf 19,31 Cent/kWh
(für die Ausschreibungstermine im Jahr 2023, ab 2024 gilt
eine 1%-Degression).

Des Weiteren soll der Einsatz von Biomethan zukünftig nicht
mehr nach dem KWKG förderbar sein, § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 E-
KWKG 2023. Anlagen, die vor dem 31. Dezember 2023 in
Betrieb genommen werden, sind hiervon jedoch gemäß der
Übergangsvorschriften des E-KWKG 2023 noch ausgenom-
men.

Sowohl Biomethananlagen, die nach dem EEG gefördert wer-
den, als auch KWKG-Anlagen mit jeweils mehr als 10 MW, die
nach dem 30. Juni 2023 genehmigt worden sind, müssen zu-
dem nach dem Regierungsentwurf in Zukunft „H2-ready“
sein, § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 6 E-KWKG 2023 bzw. § 39k Abs. 2
E-EEG 2023. Das bedeutet, dass sie ab dem 1. Januar 2028
mit höchstens 10% der Kosten, die eine mögliche Neuerrich-
tung einer Biomethananlage mit gleicher Leistung betragen
würde, so umgestellt werden können, dass sie ihren Strom
ausschließlich auf Basis von Wasserstoff gewinnen können.
In der Praxis soll das über ein technisches Gutachten in Ver-
bindung mit einem Herstellernachweis nachgewiesen wer-
den.45

b) Änderungen für sonstige Biomasseanlagen
Für „klassische“ Biomasseanlagen sind die Änderungen, die
das E-EEG 2023 mit sich bringt, überschaubar. Der Höchstwert
für Ausschreibungsanlagen wird für das Jahr 2023 mit 16,07
Cent/kWh festgesetzt und entspricht damit genau der degres-
siven Fortschreibung der Werte aus dem EEG 2021.

Der Mais- und Getreidedeckel wird für Anlagen, die ab dem
Jahr 2024 einen Zuschlag erhalten, weiter verschärft auf 35
(Zuschlag 2024 und 2025) bzw. 30 Masseprozent (Zuschlag
2026 bis 2028).

Eine von Beteiligten erhoffte klarstellende Korrektur der Über-
gangsvorschriften in Hinblick auf die Flexibilitätsprämie
bleibt nach den derzeitigen Entwürfen leider aus. § 100
Abs. 12 EEG 2021 sieht vor, dass die Anlage 3 in der Fassung
des EEG 2021 dann Anwendung findet, wenn Betreiber von
Bestandsanlagen nach dem 31. Dezember 2020 erstmalig die
zur Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie zusätzlich in-
stallierte Leistung an das Register übermittelt. Im Umkehr-
schluss ist bei wortlautgetreuer Auslegung für Anlagen, die
bereits zuvor die Flexibilitätsprämie genutzt haben, die Anla-
ge 3 in der Fassung des EEG 2017 oder früher maßgeblich. Das
führt dazu, dass für diese Anlagen weiterhin der sogenannte
Flexdeckel gilt. Ein weiterer Zubau von Leistung für die Fle-
xibilisierung wäre daher für diese Anlagen nicht förderfähig –
eine Folge, die so vermutlich nicht beabsichtigt war und den
Zielen des EEG 2021 widerspricht, denn der Flexdeckel sollte
abgeschafft werden, um „die Flexibilisierung im Bestand wei-
ter anzureizen“.46

Deutliche Verbesserungen sind hingegen für neue Gülleklein-
anlagen vorgesehen. Die bislang geltende Überbauungspflicht
für Anlagen mit einer installierten Leistung von mehr als 100
kW wird gestrichen. In Zukunft kann also die gesamte instal-
lierte Leistung von bis zu 150 kW auch durchgängig zur
Stromerzeugung genutzt werden. Als logische Konsequenz
entfällt für Güllekleinanlagen dafür der Anspruch auf den Fle-
xibilitätszuschlag. Der anzulegende Wert soll bis zu einer Be-
messungsleistung von 75 kW bei 22,0 Cent/kWh liegen und
bis zu einer Bemessungsleistung von 150 kW bei 19,0 Cent/
kWh, wobei die Fördersätze jeweils anteilig für die jeweiligen
Leistungsschwellen gelten.47

Für die Förderung als Güllekleinanlage ist weiterhin Voraus-
setzung, dass der Einsatz von Gülle mit Ausnahme von Ge-
flügelmist und Geflügeltrockenkot bei mindestens 80 Masse-
prozent liegt. Allerdings darf darauf in Zukunft ein Anteil von
überjährigem Kleegras von bis zu 10 Masseprozent angerech-
net werden. Zur Begründung wird angeführt, dass insbeson-
dere kleinere und Biobetriebe Schwierigkeiten hätten, den er-
forderlichen Gülleanteil einzuhalten. Der Einsatz von ökolo-
gisch vorteilhaftem Kleegras soll es auch diesen Betrieben er-
möglichen, eine Güllekleinanlage wirtschaftlich zu betreiben.
So sollen zusätzliche Güllemengen für die Erzeugung von
Strom erschlossen werden. Der Transport von Gülle über grö-
ßere Entfernungen soll vermieden werden.48 Diese Intention ist
zwar aus ökologischen Gesichtspunkten begrüßenswert. An-
gesichts des aktuellen Marktwerts von Gülle aufgrund der Ent-
wicklungen im Kraftstoffbereich ist jedoch fraglich, ob die
lokale Stromerzeugung aus Gülle gegenüber einem Transport
zu Biogasaufbereitungs- und Einspeiseanlagen damit tatsäch-
lich attraktiv genug wird.

5. Geplante Änderungen für dezentrale Energiekonzepte und
gesetzliche Strompreisbestandteile

Für dezentrale Energiekonzepte und generell für die Systema-
tik einiger gesetzlicher Strompreisbestandteile sieht das Oster-
paket massive grundlegende Eingriffe und Änderungen vor.
Diese können im vorliegenden Beitrag aus Raumgründen al-
lerdings nur in ihren wesentlichen Eckpunkten vorgestellt
werden:
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43 BT-Drs. 20/1630, S. 183.
44 BT-Drs. 20/1630, S. 192.
45 BT-Drs. 20/1630, S. 191.

46 BT-Drs. 19/23482, S. 140.
47 BT-Drs. 20/1630, S. 193 f.
48 BT-Drs. 20/1630, S. 194.



a) Nullsetzung der EEG-Umlage vom 01.07.2022 bis zum
31.12.2022

Mit dem bereits verabschiedeten und verkündeten Gesetz zur
Absenkung der Kostenbelastungen durch die EEG-Umlage und
zur Weitergabe dieser Absenkung an die Letztverbraucher
wurde die EEG-Umlage ab dem 01.07.2022 bis zum Jahres-
ende auf 0 Cent/kWh herabgesetzt (bislang betrug diese im
Jahr 2022 3,723 Cent/kWh), vgl. § 60 Abs. 1a bis 1c EEG 2021
n. F. Stromlieferanten wurden zudem verpflichtet, diese Ab-
senkung an ihre Kunden weiterzugeben, vgl. §§ 41 Abs. 6,
118 Abs. 36 bis 39 EnWG n. F.

Das bedeutet, dass ab Juli 2022 sowohl für Netzstromlieferun-
gen, aber auch für dezentrale Stromverbräuche außerhalb des
Stromnetzes der allgemeinen Versorgung (Eigenversorgung
oder Direktlieferung an Dritte) die EEG-Umlage wegfällt –
und damit auch die in der Praxis dezentraler Energiekonzepte
häufige schwierige Unterscheidung zwischen EEG-Umlage-
privilegierter Eigenversorgung (vgl. §§ 61 ff. EEG 2021) und
EEG-Umlage belasteter Drittbelieferung (vgl. § 60 EEG 2021).
Zudem werden für Stromverbräuche ab dem 01.07.2022 auch
die diesbezüglichen Meldepflichten (§§ 74, 74a EEG 2021)
nebst Sanktionierung (§ 61i EEG 2021) suspendiert, was eben-
falls zu einer großen administrativen Entlastung für dezentrale
Energiekonzepte führen dürfte. Für EEG-Umlage-pflichtige
Sachverhalte bis zum 01.07.2022 müssen im Jahr 2023 aller-
dings noch einmal die einschlägigen Meldepflichten erfüllt
werden. Dies betrifft im Übrigen nicht nur „klassische“ dezen-
trale Energiekonzepte wie Eigenversorgung, Mieterstrom, ge-
werblichen „On-Site-PPA“, Gemeinschaftsanlagen oder ähn-
liches, sondern auch Betreiber von Stromerzeugungsanlagen,
die in der Regel gleichzeitig auch Stromverbraucher sind und
daher in den letzten Jahren zunehmen bürokratischen Anfor-
derungen in diesem Zusammenhang ausgesetzt waren. Hier
werden die verabschiedeten Änderungen voraussichtlich spä-
testens ab 2024 zu großen Erleichterungen führen.49

b) Neues Regime ab 2023: Beendigung der EEG-Umlage als
Letztverbraucherabgabe, Streichung aller Regelungen zur
Eigenversorgung im EEG, Neuschaffung des EnUG

Ab dem 01.01.2023 soll dann ein gänzlich neues Regime zur
EEG-Umlage in Kraft treten: So sollen im EEG 2023 sämtliche
Regelungen betreffend die EEG-Umlage komplett und ersatz-
los gestrichen werden. Dies betrifft beispielsweise alle Rege-
lungen zum sog. bundesweiten Ausgleichsmechanismus (vgl.
§§ 56 ff. EEG 2021), die „Basisregeln“ zur EEG-Umlage wie die
Begriffsbestimmung zur Eigenversorgung (vgl. z. B. § 3 Nr. 19
EG 201) oder zum Elektrizitätsversorgungsunternehmen (vgl.
z. B. § 3 Nr. 20 EEG 2021), die Regelungen zur EEG-Umlage-
privilegierten Eigenversorgung (vgl. §§ 61 ff. EEG 2021), die
Regelungen zur besonderen Ausgleichsregelung (vgl. §§ 63 ff.
EEG 2021) oder zu Stromspeichern (vgl. § 61l EEG 2021) und
Wasserstoff (vgl. §§ 64a, 69b EEG 2021), die Regelungen zum
Messen und Schätzen relevanter Strommengen (vgl. §§ 62a,
62b EEG 2021) sowie die Meldepflichtenregelungen (vgl.
§§ 74 ff. EEG 2021) nebst diesbezüglicher Sanktionen (vgl.
§ 61i EEG 2021). Besonders erfreulich ist dabei, dass in diesem
Zuge auch das hochumstrittene Eigenversorgungsverbot für
Ausschreibungsanlagen (§ 27a EEG 2021) ersatzlos gestrichen
werden soll. Leider ist hier bislang noch unklar, ob letzteres
konsequenterweise künftig dann auch für Bestandsanlagen
gelten soll. Eine entsprechende Übergangsvorschrift mit Aus-

setzungsbefehl hinsichtlich der Regelung für Bestandsanlagen
ist bislang nicht vorgesehen. Es bleibt abzuwarten, ob hier im
Gesetzgebungsverfahren nachgebessert wird.

Parallel soll zum 01.01.2023 ein neues Gesetz geschaffen wer-
den, das Energie-Umlagen-Gesetz (EnUG). In diesem sollen
künftig zentral und einheitlich alle Regelungen zur EEG-Um-
lage, zur KWKG-Umlage sowie zur Offshore-Netzumlage zu-
sammengeführt werden (vgl. §§ 1, 2 Nr. 19 E-EnuG). Die wei-
teren gesetzlichen Strompreisbestandteile wie die Netzentgel-
te, die Konzessionsabgaben, die StromNEV-Umlage, die Ab-
LaV-Umlag oder die Stromsteuer bleiben jedoch nach wie vor
in ihren selbstständigen Regelungsorten verankert und werden
vom EnUG nicht direkt adressiert.

Zur EEG-Umlage soll hier nunmehr geregelt werden, dass die-
se künftig nicht mehr als sog. Letztverbraucherabgabe erhoben
wird, sondern direkt aus dem Bundeshaushalt bzw. aus dem
Sondervermögen „Energie- und Klimafonds“ finanziert wer-
den soll, vgl. §§ 6 ff. E-EnUG. Lediglich dann, wenn die zur
Verfügung stehenden Haushaltsmittel nicht ausreichen soll-
ten, kann die EEG-Umlage wieder eingeführt werden, vgl. § 10
Abs. 1 E-EnUG. Allerdings gilt das EnUG generell nur für sog.
Netzentnahmen, also für Strom, der über das Netz der allge-
meinen Versorgung zum Verbraucher gelangt (vgl. etwa § 12
E-EnUG). Für dezentrale Energiekonzepte soll die EEG-Umla-
ge – sowie die damit einhergehenden Abgrenzungsnotwendig-
keiten und administrative Belastungen – damit dauerhaft ab-
geschafft werden.50 Künftig dürften sich insoweit also große
Entlastungen im dezentralen Bereich ergeben – und auch
manches Betriebs- und Geschäftsmodell dürfte vor diesem
Hintergrund noch einmal neu hinterfragt werden. So dürften
dezentrale Lieferkonzepte (sog. On-Site-PPA oder Contrac-
tingmodelle) gegenüber Eigenversorgungsmodellen (häufig in
Form von sog. Anlagenpachtmodellen) an Attraktivität zuneh-
men. Auch das teils hochkomplexe Thema Messen und Ab-
grenzen von Stromverbräuchen in dezentralen Energiekon-
zepten erfährt durch diese Änderungen massive Erleichterun-
gen bzw. entfällt – jedenfalls im Zusammenhang mit der EEG-
Umlage – vollständig. Weitergehende, insbesondere bürokra-
tische Entlastungen für dezentrale Stromlieferkonzepte (etwa
im Bereich der Stromsteuer, der regulatorischen Pflichten für
Stromlieferanten nach EnWG oder des allgemeinen Steuer-
rechts) oder wesentliche Verbesserungen im Zusammenhang
mit dem Mieterstromzuschlag51 sind hingehen im Rahmen des
Osterpakets nicht vorgesehen. Es bleibt abzuwarten, ob diese
Themen im sog. Sommerpaket noch weiter angegangen wer-
den, wie vielfach gefordert.

Für die KWKG-Umlage und Offshore-Netzumlage (und für
eine ggf. irgendwann wieder eingeführte EEG-Umlage auf
Netzentnahmen) bleibt es wie bislang bei der Erhebung bei
den Netzstromlieferanten durch die Netzbetreiber im Rahmen
der Netzentgeltberechnung (vgl. § 12 E-EnUG), die diese wie-
derum bei den belieferten Letztverbrauchern im Rahmen der
Stromrechnung abrechnen. Insoweit werden im EnUG zahlrei-
che Entlastungsregelungen zusammengeführt, die früher maß-
geblich im EEG geregelt waren und auf die die Regelungen zur
KWK- und Offshore-Umlage verwiesen hatten. So finden sich
dort nunmehr die (teils allerdings noch einmal veränderten
und durch neue Entlastungstatbestände ergänzten) Regelun-
gen zur besonderen Ausgleichsregelung für stromkosteninten-
sive Unternehmen, Schienenbahnen und elektrisch betriebene
ÖPNV-Busse sowie Landstromanlagen (vgl. §§ 28 E-EnUG),
die Privilegierungen für Wasserstoffprojekte (§§ 25 ff., 36 E-
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49 Was insbesondere für Betroffene, die in den letzten Jahren angesichts
der Ende 2021 auslaufenden Übergangsvorschriften (vgl. § 104
Abs. 10 und 11 EEG 2021) noch in teils hochkomplexe und entspre-
chend kostenintensive Mess- und Abgrenzungskonzepte für die EEG-
Umlage investiert haben die Frage aufwerfen dürfte, wieso man die
entsprechenden Pflichten dann nicht bis zur Abschaffung der EEG-
Umlage noch ein weiteres halbes Jahr ausgesetzt hat.

50 So auch ausdrücklich BT-Drs. 20/1630, etwa S. 5.
51 Mit Ausnahme der Streichung des 500-MW-Deckels (Streichung des

§ 23c EEG 2021 im E-EEG 2023), der indes in der Solarbranche viel-
fach nicht als aktuell maßgebliches Ausbauhindernis für Mieter-
strommodelle eingeschätzt wird.



EnUG, hierzu näher sogleich) sowie zu Stromspeichern (§ 21
E-EnUG), Wärmepumpen (§ 22 E-EnUG), Kuppelgasanlagen
(§ 23 E-EnUG) sowie zu den diesbezüglichen Mess-, Abgren-
zungs- und Meldepflichten (§§ 45 ff. E-EnUG). Zuletzt regelt
das EnUG verschiedene Mitteilungs- und Veröffentlichungs-
pflichten, die im Wesentlichen die beteiligten Netzbetreiber
und Netznutzer (also in der Regel die Stromlieferanten) betref-
fen, vgl. §§ 49 ff. EnUG. All dies ist künftig aber wie darge-
stellt nicht mehr für die EEG-Umlage (soweit diese für Netz-
entnahmen nicht wieder eingeführt wird), sondern lediglich
für die KWKG-Umlage sowie die Offshore-Netzumlage rele-
vant.

6. Geplante Änderungen für Wasserstoff-Projekte

a) Neues Ausschreibungssegment
Der Gesetzesentwurf enthält bereits in Artikel 1 ein neues Aus-
schreibungssegment für „innovative Konzepte mit wasser-
stoffbasierter Stromspeicherung“. Dieses soll also bereits mit
Inkrafttreten des Gesetzes direkt wirksam werden. Die Rege-
lungen dazu finden sich im Wesentlichen in §§ 28d (Aus-
schreibungsvolumen und Gebotstermine), 39o (einzelne An-
forderungen für eine Förderfähigkeit sowie Grundsätze zur
Wasserstoff-Netzentwicklungsplanung) sowie 88e (Verord-
nungsermächtigung) E-EEG 2021 und E-EEG 2023, wobei
die Verordnungsermächtigung sehr umfassend ist. Sehr viele
Einzelheiten müssen aufgrund dieser also erst noch durch die
Bundesregierung geregelt werden, bevor dieses neue Aus-
schreibungssegment wirklich „aufleben“ kann.

Die Gebotstermine sollen im Jahr 2023 der 15. Dezember, im
Jahr 2024 der 1. Juli und in den Jahren 2025 bis 2028 jeweils
der 1. Januar und der 1. Juli sein. Das Ausschreibungsvolumen
soll von 400 MW im Jahr 2023 schrittweise auf 1.000 MW im
Jahr 2028 ansteigen.

Konkret werden unter innovativen Konzepten grundsätzlich
Anlagenkombinationen von Windenergieanlagen an Land
oder Solaranlagen mit einem chemischen Stromspeicher mit
Wasserstoff als Speichergas verstanden. In der Verordnung
kann aber festgelegt werden, dass Anlagenkombinationen
auch Anlagen verschiedener erneuerbarer Energien umfassen
können. Wesentliche Voraussetzungen sollen sein, dass die
Anlagenkombination über einen gemeinsamen Netzverknüp-
fungspunkt Strom einspeisen, der gespeicherte Wasserstoff
ausschließlich durch Elektrolyse aus dem Strom der anderen
Anlagen der Anlagenkombination erzeugt worden ist, der
Wasserstoff zuvor nicht in das Netz eingespeist worden ist,
der Wasserstoff ausschließlich für die Erzeugung von Strom
verwendet wird und nur der in dem chemischen Speicher er-
zeugte und gespeicherte Wasserstoff für die Erzeugung von
Strom verwendet wird. Damit ist im Rahmen der Ausschrei-
bungen weder der strom- oder gasnetzdienliche Betrieb des
Elektrolyseurs noch der sektorübergreifende Einsatz des Was-
serstoffs möglich.

Laut Gesetzesbegründung seien diese Voraussetzungen not-
wendig, da es bisher an einem Wasserstoffnetz fehlt. So soll
die wasserstoffbasierten Stromspeicherung einschließlich der
Wasserstoff-Rückverstromung schon jetzt erprobt werden
können. Dazu soll der chemische Stromspeicher aus separaten
Anlagen zur Wasserstoff-Elektrolyse, Wasserstoff-Speiche-
rung und Wasserstoff-Rückverstromung bestehen, um die
Techniken für später geplante räumlich getrennte Erzeugung
und Rückverstromung von Wasserstoff zu erproben.52 Diese
technischen Anforderungen finden sich im Gesetzestext aller-
dings nicht wieder. Mit dem Aufbau des Wasserstoffnetzes soll
die Förderung sodann weiterentwickelt werden, allerdings nur
zu einer wasserstoffnetzdienlichen Stromspeicherung und

Rückverstromung des Wasserstoffs.53 § 39o Abs. 2 S. 3 E-EEG
2023 trifft daher auch eine Regelung zu der langfristigen Was-
serstoff-Netzentwicklungsplanung, wonach insbesondere die
bezuschlagten Konzepte erschlossen werden sollen.

Aufgrund des Ziels der Anpassung der Ausschreibungsdesigns
ist der letzte Gebotstermin nach § 28e Abs. 1 E-EEG 2023 im
Jahr 2028 vorgesehen. Die erste Ausschreibung soll zum
15. Dezember 2023 stattfinden und danach grundsätzlich in
einem halbjährlichen Abstand durchgeführt werden, wobei in
der Verordnung davon abgewichen werden kann.54 Das Aus-
schreibungsvolumen soll zu Beginn 400 MW und zum Schluss
1000 MW im Jahr betragen, § 28d Abs. 2 E-EEG 2023. Eigene
Mengen sind für dieses jedoch Segment nicht vorgesehen. Die
Mengen, die in dem neuen Ausschreibungssegment vergeben
werden, werden nach Realisierung bei den technologiespezifi-
schen Ausschreibungen abgezogen.55

Auch wenn ein Ausschreibungssegment für regenerative Was-
serstoff-Projekte von vielen Seiten gefordert wurde, wird die
konkrete Ausgestaltung stark kritisiert. Dies liegt vor allem
darin begründet, dass die wasserstoffbasierte Stromspeiche-
rung in der Praxis bislang nur eine geringe Rolle spielt. Viel-
mehr wird die besondere Bedeutung der Wasserstofftechnolo-
gie in der sektorübergreifenden Nutzungsmöglichkeit gesehen.
Eine sektorübergreifende Nutzung des Wasserstoffs soll von
dem neuen Ausschreibungssegment aber gerade nicht erfasst
werden. Da die Förderung insofern von der den Zielen der
Nationalen Wasserstoffstrategie abweicht, werden die nach
dieser Regelung geförderten Anlagen aber auch nicht bei
dem politischen Ziel einer Elektrolyseleistung von 10 GW bis
2030 berücksichtigt.56

b) Änderungen bei der EEG-Umlage und den sonstigen Letzt-
verbraucherabgaben

Wie bereits dargestellt (siehe oben), erfolgen an dem Gesamt-
system der EEG-Umlage ab dem 01.07.2022 erhebliche Ände-
rungen. Da diese bereits ab dem 01.07.2022 nicht mehr erho-
ben und ab dem 01.01.2023 gänzlich als Letztverbraucherab-
gabe grundsätzlich abgeschafft werden soll, erübrigen sich die
erst im EEG 2021 eingeführten Privilegierungsregeln für Was-
serstoffprojekte weitgehend (vgl. hierzu § 64a sowie § 69b
EEG 2021 – letzteres i.V.m. den §§ 12h EEV, die die Anfor-
derungen für Grünen Wasserstoff konkretisieren sollten, man-
gels beihilferechtlicher Genehmigung aber bis dato nicht an-
wendbar sind). Vielmehr werden diese – nach ihrer Überfüh-
rung in das geplante E-EnUG (siehe oben) – künftig nur noch
für die KWKG-Umlage sowie die Offshore-Netzumlage auf
Netzentnahmen zur Wasserstoffherstellung von Bedeutung
sein.57 Im EnUG sollen sowohl die bislang in § 64a EEG 2021
geregelte besondere Ausgleichsregelung für – qualitätsunab-
hängige – Wasserstoffprojekte in stromkostenintensiven Un-
ternehmen im Grundsatz fortgeführt werden (vgl. § 36 E-
EnUG) als auch die bislang in § 69b EEG 2021 i.V.m. §§ 12h ff.
EEV geregelte Vollbefreiung für dezidiert grüne Wasserstoff-
projekte (vgl. §§ 25 ff. E-EnUG). Die genauen Anforderungen
an grünen Wasserstoff in diesem Sinne sollen in einer Ver-
ordnung durch die Bundesregierung konkretisiert werden (vgl.
§ 26 Abs. 2 EnUG). Hierbei ist jedoch davon auszugehen, dass
die Bundesregierung derzeit die Entwicklungen auf europäi-
scher Ebene abwarten wird, wo aktuell zur Konkretisierung der
Anforderungen an grünen Wasserstoff für die Anrechnung im
Rahmen der Treibhausgasreduzierungen im Kraftstoffsektor
ein sog. Delegierter Rechtsakt der EU-Kommission vorbereitet
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52 BT-Drs. 20/1630, S. 159.

53 Ebenda.
54 Ebenda.
55 Ebenda.
56 Ebenda.
57 Soweit nicht die EEG-Umlage auf Netzentnahmen wieder eingeführt

wird, siehe hierzu oben.



wird.58 Es ist davon auszugehen, dass die Bundesregierung
sich an den dort letztlich festgelegten Kriterien für grünen
Wasserstoff dann auch im Rahmen des EnUG bzw. der zu
erarbeitenden Verordnung orientieren wird.59

Kurios mutet indes an, dass das EnUG wie dargestellt nur für
die EEG-Umlage, die KWKG-Umlage sowie die Offshore-Netz-
umlage gelten soll. Verweisregelungen hinsichtlich der Strom-
NEV-Umlage sowie der AbLaV-Umlage, die die entsprechen-
den EnUG-Regelungen für anwendbar erklären, fehlen indes
im aktuellen Gesetzesentwurf (vgl. dort Art. 6 sowie Art. 9).
Dies würde bedeuten, dass zwar bei Wasserstoffprojekten ggf.
die Netzentgelte (nach § 118 Abs. 6 EnWG), die KWKG-Umla-
ge und die Offshore-Netzumlage (nach EnUG) nicht anfallen
könnten, wohl aber die StromNEV-Umlage und die AbLaV-
Umlage. Ob diese Inkohärenz gesetzgeberisch tatsächlich in-
tendiert war oder es sich hierbei schlicht um ein im Gesetz-
gebungsverfahren noch zu behebendes Redaktionsversehen
handelte, ist dabei nicht eindeutig.

III. WindSeeG

Am 28.02.2022 wurde der Referentenentwurf zum WindSeeG
(E-WindSeeG) bekannt. Dieser liegt inzwischen auch als Ge-
setzesentwurf der Bundesregierung vor (vgl. BT-Drs. 20/1634).
Ziel der Gesetzesnovelle ist die Ausrichtung der deutschen
Energiepolitik auf den 1,5-Grad-Klimaschutz-Pfad sowie die
Schaffung der hierfür erforderlichen gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen im Offshore-Bereich.60 Die Windenergie auf See
wird dabei wegen der vergleichsweise stetigen Stromerzeu-
gung, hoher durchschnittlicher Volllaststunden und stetig sin-
kender Stromgestehungskosten als wichtiger Baustein zur Be-
schleunigung des EE-Ausbaus gesehen.61 Entsprechend sollen
die Ausbauziele für Offshore-Wind, wie bereits in der Koaliti-
onsvereinbarung vorgesehen,62 schrittweise erhöht und bis
2045 – dem Jahr, in dem Deutschland Klimaneutralität er-
reicht haben will63 – auf 70 GW gesteigert werden.64 Zur Um-
setzung dieser Zielvorgaben sind u. a. Änderungen im Aus-
schreibungssystem sowie weitere Maßnahmen vorgesehen,
die im Folgenden näher beleuchtet werden sollen.

1. Windenergieausbau auf See als überragendes öffentliches
Interesse

Neben der Erhöhung der gesetzlichen Ausbauziele und der
Änderung des Ausschreibungsdesigns dürfte eine der wohl
wichtigsten Änderungen in der Einführung des neuen § 1
Abs. 3 E-WindSeeG liegen, nach dem der Windenergieausbau
auf See künftig im überragenden öffentlichen Interesse liegen
und der öffentlichen Sicherheit dienen soll. Dies entspricht der
diesbezüglichen Neuregelung im EEG (siehe hierzu ausführ-
licher oben). Mit der Neufassung soll die Offshore-Windener-

gie künftig als vorrangiger Belang in die Abwägung einge-
bracht und entsprechende Projekte leichter umgesetzt werden
können.65 Bislang wird der Windenergieausbau – sowohl an
Land als auch auf See – als rein unternehmerische Entschei-
dung (ohne besonderes Gewicht in der Abwägungsentschei-
dung) eingeordnet, was weder der Sachlage entspricht noch
der dringend benötigten Erhöhung von Ausbaukapazitäten
zuträglich ist.66

2. Änderungen im Ausschreibungsdesign
Weitere Änderungen betreffen das Ausschreibungsdesign, bei
dem künftig zwischen zentral voruntersuchten und nicht vor-
untersuchten Flächen unterschieden werden soll.

In den Ausschreibungen für zentral voruntersuchte Flächen
sollen die Zuschläge künftig von der BNetzA weiterhin an-
hand des Gebotswertes für Strom vergeben werden (vgl.
§§ 39 ff. E-WindSeeG). Mit dem Zuschlag erwirbt der Bieter
den Anspruch auf die ausschließliche Durchführung eines
Plangenehmigungsverfahrens zur Errichtung und zum Betrieb
seiner Anlagen, auf die Zahlungen nach dem WindSeeG (hier-
zu sogleich) sowie einen Anspruch den Netzanschluss seiner
Anlagen auf der jeweils festgelegten Fläche und die entspre-
chende zugewiesene Netzanschlusskapazität. Eine zentrale
Neuregelung ist dabei die Einführung von Differenzverträgen,
mit denen die Finanzierungskosten der Windparks in Zeiten
geringer Marktpreise kompensiert und andersherum, in Zeiten
hoher Marktpreise, über der gesetzlich vorgesehenen Rendite-
erwartung liegende Gewinne des Anlagenbetreibers abge-
schöpft werden sollen. Mit anderen Worten: Es soll eine sym-
metrische Marktprämie eingeführt werden, was auch im EEG
immer wieder in der Diskussion ist. Im System der Marktprä-
mie, die im EEG und im WindSeeG den „Förderstandard“ dar-
stellt, enthält der Betreiber, so lange der durchschnittliche
Marktwert des Stroms niedriger ist als der bezuschlagte För-
derwert („anzulegender Wert“), die Differenz in Form der „po-
sitiven Marktprämie“ ausgezahlt. Auch in Zeiten niedriger
Marktpreise soll der Betreiber also den bezuschlagten Förder-
wert garantiert bekommen. Ist der Marktwerkt aber höher als
der anzulegende Wert, ist bislang geregelt, dass die Marktprä-
mie schlicht auf null gesetzt wird. Dies soll sich nun für Wind-
energieanlagen auf See künftig ändern: Hier soll künftig der
Anlagenbetreiber verpflichtet werden, eine für ihn „positive“
Differenz zwischen anzulegendem Wert und Marktwert durch
eine Zahlung an den Netzbetreiber auszuschütten („negative
Marktprämie“), vgl. zu alldem §§ 46 ff. E-WindSeeG. Da somit
in zukünftigen Ausschreibungsrunden für zentral vorunter-
suchte Flächen der Zuschlag an den Bieter mit dem geringsten
anzulegenden Wert für einen Differenzvertrag vergeben wird,
werde der Förderbedarf deutlich reduziert und das EEG-Konto
mit zusätzlichen Einnahmen gestärkt.67

Für nicht voruntersuchte Flächen (vgl. §§ 50 ff. E-WindSeeG)
soll der Zuschlag anhand zahlreicher qualitativer Kriterien
durch das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
(BSH) erfolgen, zu denen neben der Höhe des Gebotswertes
beispielsweise auch der Energieertrag sowie die Vereinbarkeit
der Anlage mit Natur- und Artenschutz (z. B. durch Kriterien
wie den mit der eingesetzten Gründungstechnologie verbun-
denen Schallbelastungen und Versiegelung des Meeresbodens
oder der Recyclingfähigkeit der Rotorblätter) zählt.68 Die Er-
füllung dieser näher im Gesetzestext ausbuchstabierten Krite-
rien soll anhand von Bewertungspunkten gewichtet werden
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58 Entwurf: „COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) . . ./. . . of
XXX supplementing Directive (EU) 2018/2001 of the European Par-
liament and of the Council by establishing a Union methodology
setting out detailed rules for the production of renewable liquid
and gaseous transport fuels of non-biological origin“, abrufbar unter
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiat
ives/7046068-Produktion-erneuerbarer-Kraftstoffe-Anteil-des-Strom
s-aus-erneuerbaren-Energietragern-Vorgaben-_de (08.06.2022).

59 In diese Richtung wohl auch BT-Drs. 20/1630, S. 223.
60 BT-Drs. 20/1634, S. 1.
61 BT-Drs. 20/1634, S. 1; zu den Potenzialen der Offshore-Windenergie

schon Knorr/Horst/Bofinger u. a., Energiewirtschaftliche Bedeutung
der Offshore-Windenergie für die Energiewende, Berlin 2017; speziell
zur Offshore-Wasserstofferzeugung Gätsch/Stalmann, KlimR 2022,
87 ff.

62 Koalitionsvertrag 2021 – 2025 zwischen der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands (SPD), BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und den Frei-
en Demokraten (FDP), S. 57.

63 Vgl. Bundesregierung, Generationenvertrag für das Klima, abrufbar
unter https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/
klimaschutzgesetz-2021-1913672 (13.05.2022).

64 BT-Drs. 20/1634, S. 1.

65 BT-Drs. 20/1634, S. 69 f.
66 Für eine Einordnung von Windenergieprojekten als im öffentlichen

Interesse liegend (allerdings auf Onshore-Anlagen bezogen) bereits
Verheyen, Ausbau der Windenergie an Land: Beseitigung von Aus-
bauhemmnissen im öffentlichen Interesse, Hamburg 2020.

67 BMWK, Überblickspapier Osterpaket, Berlin 2022, S. 7.
68 BT-Drs. 20/1634, S. 4.



und auf dieser Grundlage der Zuschlag erteilt werden. Mit der
Erteilung des Zuschlags erhält der Bieter das ausschließliche
Recht zur Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens so-
wie einen Anspruch den Netzanschluss seiner Anlagen auf der
jeweils festgelegten Fläche sowie die entsprechende zugewie-
sene Netzanschlusskapazität.

Die Ausschreibung voruntersuchter Flächen soll jährlich zum
Gebotstermin am 01.07., die nicht voruntersuchter Flächen
zum Gebotstermin am 01.08. erfolgen (vgl. § 2a Abs. 3 und 4
E-WindSeeG). Eine Senkung der Sicherheitsleistungen ist da-
bei nur für zentral voruntersuchte Flächen (Gebotsmenge mul-
tipliziert mit 100 Euro pro kW installierter Leistung, vgl. § 41
Abs. 1 E-WindSeeG) vorgesehen, wohingegen die Sicherheits-
leistung bei nicht zentral voruntersuchten Flächen erhöht
bleibt (Gebotsmenge multipliziert mit 200 Euro pro kW instal-
lierter Leistung, vgl. § 52 Abs. 1 E-WindSeeG).

3. Sonstige Energiegewinnungsbereiche/Wasserstofferzeugung
Das WindSeeG enthält in §§ 67a, 71 Nr. 5 WindSeeG eine
Verordnungsermächtigung zur Ausschreibung von sonstigen
Energiegewinnungsbereichen, in denen innovative Konzepte
nicht an das Netz angebundener Energiegewinnung mög-
lichst flächensparsam erprobt werden sollen.69 Auch wenn
im Verordnungstext nicht ausdrücklich hierauf Bezug ge-
nommen wird, dürfte die Vergabe in erster Linie auf Konzepte
zur Erzeugung von grünem Wasserstoff zielen,70 der mit
Strom eigens hierfür errichteter EE- (bzw. primär wohl Wind-
kraft-)Anlagen im sogenannten „Inselmodus“ erzeugt71 und
entweder über die bereits vorhandene Erdgasinfrastruktur
oder mittels einer noch zu errichtenden Wasserstoff-(Sam-
mel-)Pipeline zur weiteren Nutzung an Land transportiert
werden soll.72

Bislang wurden nur zwei vergleichsweise kleine Flächen in der
Nord- und Ostsee (SEN‑1 und SEO‑1) durch den Flächenent-
wicklungsplan ausgewiesen. Die größere von ihnen (SEN‑1)
befindet sich mit 150 km Küstenentfernung in der sog. aus-
schließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der Nordsee und weist
auf ca. 28,8 km2 eine ungefähre Erzeugungsleistung von
290 MW auf.73 Nach § 5 Abs. 2a S. 1 E-WindSeeG kann die
Beschränkung von sonstigen Energiegewinnungsbereichen
auf insgesamt 25 bis 70 km2 im Flächenentwicklungsplan auf-
gehoben werden, wobei hierdurch allerdings keine Pflicht zur
Ausweisung weiterer Flächen begründet wird („kann“), son-
dern dem BSH lediglich eine entsprechende Möglichkeit ein-
geräumt wird. Außerdem soll nach § 5 Abs. 3 S. 2 Nr. 5 E-
WindSeeG geprüft werden, ob die Erschließung eines zusätz-
lichen Potenzials von 4 bis 6 Gigawatt Offshore-Windenergie
auf dem Gebiet der Doggerbank74 naturverträglich möglich ist

und entsprechende Studien in Auftrag gegeben werden.75 Die-
se Ankündigung dürfte wegen der Formulierung „zusätzlich“ –
sowie der Tatsache, dass derart küstenferne Flächen für die
Stromerzeugung in absehbarer Zeit nicht erschlossen werden
können – als indirektes Mengenziel für Offshore-H2 verstan-
den werden. Eine Verpflichtung zur Flächenausweisung ist
damit aber nicht verbunden, denn es handelt sich um eine
Soll-Bestimmung.

4. Genehmigung von Wasserstoffpipelines

Durch die Änderung in § 2 Abs. 1 Nr. 3 WindSeeG wird der
Anwendungsbereich dieses Gesetzes um die Zulassung, die
Errichtung, die Inbetriebnahme und den Betrieb von Leitungen
oder Kabeln erweitert, die Energie oder Energieträger aus
sonstigen Energiegewinnungsanlagen an Land führen. Damit
wird die Zulässigkeit einer Offshore-Sammelpipeline künftig
im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens nach §§ 45 ff.
WindSeeG ermittelt und ist nicht mehr per se ausgeschlos-
sen.76 Insgesamt sollen Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren deutlich beschleunigt werden, beispielsweise durch stärke-
re Bündelung von Umweltprüfungen und Beteiligungsrech-
ten.77

5. Zwischenfazit

Insgesamt weisen die geplanten Änderungen in die richtige
Richtung, wobei insbesondere die Festschreibung des öffent-
lichen Interesses am Windenergieausbau ein längst überfäl-
liger Schritt war – inwieweit sich dieser auch in den konkre-
ten behördlichen und gerichtlichen Verfahren auswirken
wird, bleibt allerdings abzuwarten.78 Ob die erhöhten Aus-
bauziele in der Gesamtschau ausreichen werden, um den
auch im Zuge der Sektorkopplung weiter ansteigenden EE-
Strombedarf in Zukunft decken zu können, richtet sich nach
dem zugrunde gelegten Bedarfsszenario79 sowie der Möglich-
keit von Energieimporten und kann an dieser Stelle nicht
abschließend beurteilt werden. Klar ist jedoch, dass Off-
shore-Wind und Wasserstoff für das Gelingen der Energie-
wende eine relevante Rolle spielen werden. Insofern wären
weitergehende Regelungen an einigen Stellen wünschenswert
gewesen – wie beispielsweise eine verbindliche Zielvorgabe
für Offshore-Wasserstoff. Auch werden die neuen Regelun-
gen in verschiedenen Details von manchen Branchenakteuren
kritisiert, etwa die neu eingeführte negative Marktprämie für
Anlagenbetreiber.
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69 Vgl. hierzu auch die Sonstige-Energiegewinnungsbereiche-Verord-
nung (SoEnergieV) vom 21. September 2021 (BGBl. I S. 4328).

70 Vgl. BMWi, Begründung der SoEnergieV, S. 18. In der Verordnungs-
begründung wird allein die Erzeugung von grünem Wasserstoff auf
See als beispielhafte Energieerzeugungsform aufgegriffen.

71 Der Bezug von Strom aus benachbarten Windparks ist dabei nur
unter engen Voraussetzungen denkbar und mit Rechtsunsicherheiten
behaftet, vgl. Borger/Kalis/Antoni, Rechtliche Ausgestaltung einer
(nachrangigen) Netzanbindung für sonstige Energiegewinnungsbe-
reiche: Juristisches Kurzgutachten, 2021.

72 Im Vergabeverfahren ist die Wasserstoffpipeline nunmehr der Nut-
zung bestehender Leitungen gleichgestellt, vgl. BMWi, Verordnung
zur Vergabe von sonstigen Energiegewinnungsbereichen in der aus-
schließlichen Wirtschaftszone v. 24.09.2021, S. 10. Das war im Ver-
ordnungsentwurf noch anders.

73 Das entspricht ca. 25.000 t grünen Wasserstoff, der jährlich produ-
ziert werden könnte. Dies entspricht ungefähr dem Bedarf eines
Hochofens in einem Stahlwerk.

74 Die Doggerbank ist mit ca. 18.000 km2 eine der größten Sandbänke in
der deutschen AWZ der Nordsee und wegen ihrer geringen Wasser-
tiefe im Visier vieler Windenergieprojekte. Zugleich ist sie bekannt
für ihren Artenreichtum und als Naturschutzgebiet (Natura 2000-Ge-
biet) ausgewiesen.

75 Vgl. zum Vorstehenden BT-Drs. 20/1634, S. 73.
76 Bislang ist die Errichtung einer Pipeline aus dem Gebiet SEN‑1 im

Flächenentwicklungsplan ausdrücklich verboten, vgl. BSH, Flächen-
entwicklungsplan 2020 für die deutsche Nord- und Ostsee, Hamburg
2018, S. 125. Im Zuge der gerade laufenden Fortschreibung des Flä-
chenentwicklungsplans ist von einer Aufweichung auszugehen.

77 Vgl. BT-Drs. 20/1634, S. 59.
78 Zu Grundproblemen des Begriffs öffentliches Interesse/Allgemeinin-

teresse/Gemeinwohl vgl. Ekardt, Theorie der Nachhaltigkeit: Ethische,
rechtliche, politische und transformative Zugänge – am Beispiel von
Klimawandel, Ressourcenknappheit und Welthandel, 4. Aufl. = 3. Aufl.
der Neuausgabe 2021, § 4 F. I.

79 In seiner Untersuchung „Auswirkungen des EEG 2021 auf den Anteil
erneuerbarer Energien an der Stromnachfrage 2030“ hat das Energie-
wirtschaftliche Institut (EWI) an der Universität zu Köln die Entwick-
lung des Bruttostromverbrauchs für das Jahr 2030 geschätzt und ins
Verhältnis zur geplanten EE-Stromerzeugung gemäß EEG 2021 ge-
setzt. Dabei zeigte sich, dass mit Blick auf das 65 Prozent-Ziel der
geplante Ausbau der EE-Stromerzeugung auf aufgrund eines stärke-
ren Anstiegs des Bruttostromerbrauches nicht ausreichend ist und ein
Delta von etwa 70 TWh resultiert. Zentrale Treiber der vom EWI
ermittelten höheren Nachfrage sind die steigende Zahl von Elektro-
fahrzeugen und Wärmepumpen sowie die nationale Erzeugung von
grünem Wasserstoff, wie sie laut Nationaler Wasserstoffstrategie
(NWS) geplant ist, vgl. https://www.ewi.uni-koeln.de/cms/wp-conte
nt/uploads/2021/09/210416_EWI-Analyse-Anteil-Erneuerbare-in-20
30.pdf (13.05.2022).



C. EnSiG – und die unthematisierte Cybersicherheit

Die aktuellen nationalen Maßnahmen der Energiewende im
Kontext des Ukraine-Krieges stellen an weiteren Stellen noch
deutlichere Zusammenhänge zur nationalen Sicherheit – und
zur Versorgungssicherheit her. Diesbezüglich hat der Bundes-
tag im Mai eine Änderung des Energiesicherungsgesetzes
(EnSiG) von 1975 beschlossen, welches die Sicherheit der
Energieversorgung in Deutschland gewährleisten soll.80 Die
Gesetzesänderung muss noch vom Bundesrat gebilligt wer-
den.

Das EnSiG dient dem Bund als Instrument zur Krisenvorsorge.
Von besonderer Bedeutung ist dabei die Aktualisierung und
Ergänzung sogenannter Verordnungsermächtigungen im Ge-
setz, die dem Bund im Falle einer Gefährdung oder Störung
der Energieversorgung in Deutschland weitreichende Hand-
lungsmöglichkeiten einräumen.81 Mit der Novelle des EnSiG
wird die rechtliche Grundlage für besondere Maßnahmen der
Krisenvorsorge und -bewältigung geschaffen. Dazu gehört un-
ter anderem, dass Unternehmen, welche kritische Energiein-
frastrukturen betreiben, unter Treuhandverwaltung gestellt
oder unter eindeutig bestimmten Bedingungen und als ultima
ratio sogar enteignet werden können, wenn sie ihren Aufga-
ben nicht mehr hinreichend nachkommen und eine Beein-
trächtigung der Versorgungssicherheit droht.82 Zudem wird
das Gesetz an geltendes europäisches Recht angepasst, indem
Regelungen zur Stärkung europäischer Solidaritätsmechanis-
men (EU-SoS-Verordnung83) eingeführt werden, die sicherstel-
len sollen, dass die Mitgliedstaaten sich bei Energieengpässen
gegenseitig unterstützen.84 Weiterhin sieht der Entwurf die
Einrichtung einer digitalen Plattform im Gassektor vor, um
die Krisenmaßnahmen umsetzen zu können.85 Zudem wird
eine Regelung zur Preisanpassung „entlang der Lieferkette“
in das Gesetz aufgenommen, für den Fall, dass Gaslieferungen
nach Deutschland aus einem Drittstaat ausbleiben.86 Diese er-
möglicht es den Versorgern, ihre Gaspreise an auftretende
Notfallsituationen anzupassen.87

Ein Bereich, der im Osterpaket überhaupt nicht vorkommt, ist
dagegen die ebenfalls sicherheitsrelevante Digitalisierung des
Strom- und Gasnetzes sowie der Schutz dieser Netze bzw. we-
sentlicher Infrastruktureinrichtungen vor Cyberangriffen. Mit
zunehmender Digitalisierung wächst die Gefahr derartiger An-
griffe, die – wie bereits in anderen Ländern sichtbar geworden
ist – schwerwiegende Auswirkungen auf die Bevölkerung ha-
ben können. Diese Gefährdung erhält umso mehr Gewicht, als
z. B. die Ukraine zuletzt einen Angriff russischer Hacker auf
ihr Stromnetz abwenden musste, welcher zu weiträumigen
Stromausfällen hätte führen können.88 Da Deutschland, wie

oben bereits erwähnt, ebenfalls Sanktionen gegen Russland
verhängt, ist es nicht ausgeschlossen, dass irgendwann auch
Cyberattacken gegen deutsche Energieversorger zum Thema
werden.89 Doch nicht nur in Bezug auf die Russland-Ukrai-
ne-Krise ist Cybersicherheit ein Thema. Aufgrund der Sektor-
kopplung und der zunehmenden Dezentralisierung der Ener-
gieversorgung spielen digitale Anwendungen insbesondere im
Stromnetz eine stetig wachsende Rolle.90 Mit dem Einsatz digi-
taler Anwendungen steigt grundsätzlich das Risiko von Ha-
ckerangriffen. Da die Strom- und Gasversorgung einen grund-
sätzlichen Bereich der Versorgungssicherheit ausmachen, tref-
fen den Staat hier besondere Vorkehrungspflichten, um beste-
hende Risiken von vorneherein abzuwenden. Dies wird auch
an der bereits erwähnten vorgeschlagenen Änderung des En-
SiG deutlich. Die gesetzlichen Regelungen zur Cybersicherheit
lassen jedoch bisher zu wünschen übrig. Im Wesentlichen be-
stehen Pflichten zum Treffen von bestimmten Schutzvorkeh-
rungen sowie Meldepflichten. Insbesondere sind diese im IT-
Sicherheitsgesetz 2.0, welches im Jahr 2021 in Kraft getreten
ist, sowie im Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der
Informationstechnik (BSIG) geregelt. Hier gilt für kritische In-
frastruktur die Verordnung zur Bestimmung kritischer Infra-
strukturen nach dem BSIG (KritisV). Daneben gibt es für be-
stimmte Bereiche Sondervorschriften. So enthält auch das Ge-
setz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) z. B. in
§ 11 Abs. 1a EnWG Verpflichtungen in Bezug auf den Schutz
gegen Bedrohungen für Telekommunikations- und elektroni-
sche Datenverarbeitungssysteme, die für einen sicheren Netz-
betrieb notwendig sind. Weitere Pflichten finden sich in § 11
Abs. 1b und c. Auch das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG), das
insbesondere weitreichende Regelungen über den Einsatz von
Smart-Metern in intelligenten Netzen trifft, enthält bestimmte
Sondervorschriften. Darüber hinaus ist im Bereich der Verar-
beitung persönlicher Daten die Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO) anzuwenden, wobei die Verarbeitung von Daten aus
Smart-Metern grundsätzlich personenbezogene Daten be-
trifft.91 Das BMI hat außerdem im Jahr 2021 die Cybersicher-
heitsstrategie für Deutschland 2021 verabschiedet. In diesem
Bereich ist insbesondere unter Beachtung des weiteren Aus-
baus erneuerbarer Energien, aus welchem verstärkte Dezentra-
lität und damit weiterer Digitalisierungsbedarf folgen, vor dem
Hintergrund von Bedrohungen durch Hackerangriffe darauf
hinzuwirken, dass eine Balance zwischen Cybersicherheits-
konzepten, Kostenaspekten und Anwendungsfeldern unter Be-
teiligung aller Akteure aus der Energiewirtschaft und der Po-
litik erreicht wird.92

D. Kontraproduktive Maßnahmen: Tankrabatte,
LNG-Beschleunigung u. a.

Die finanziellen Auswirkungen der gestiegenen Energiekosten
sollen durch zwei Entlastungspakete mit Maßnahmen zur so-
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2022.

90 Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, acatech, Re-
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zialen Unterstützung abgefangen werden.93 Mit dem Kabi-
nettsbeschluss vom 27.04.2022 wurden Maßnahmen zur Ent-
lastung von Bürger*innen sowie Familien verabschiedet, die
wirtschaftlich am stärksten von gestiegenen Energiekosten be-
troffen sind. Ein Aspekt ist dabei die Energiesteuer auf Kraft-
stoffe, die für drei Monate gesenkt werden soll und eine Re-
duzierung des Benzinpreises um ca. 30 Cent und des Preises
für Dieselkraftstoff um ca. 14 Cent zur Folge hat (vgl. § 47a
Abs. 2 S. 1 Nr. 1 EnergieStG94). Diesen Tankrabatt sieht die
Bundesregierung als soziale Ausgleichsmaßnahme für die stei-
genden Kraftstoffpreise an. Ob dies tatsächlich den wirtschaft-
lich am stärksten Betroffenen zugutekommt, ist fraglich, da
von einem Tankrabatt in dieser Form vor allem Autobesit-
zer*innen profitieren, die besonders viel fahren und verbrau-
chen.95 Im Übrigen ist eine solche Maßnahme den Klima-
schutzbemühungen gegenläufig, da fossile Energieträger
grundsätzlich verteuert und nicht subventioniert werden müs-
sen.

Ferner wird im Bestreben, von russischen Energieimporten un-
abhängiger zu werden, nun teilweise ein rascher Ausbau al-
ternativer fossiler Strukturen avisiert, was unter Klimage-
sichtspunkten die Emissionsbilanz sogar verschlechtern kann,
wenn beispielsweise auf fossile Flüssiggasimporte gesetzt
wird. Dennoch betreibt die Bundesregierung nunmehr einen
kurzfristigen Ausbau der fossilen LNG-Infrastruktur, wobei
durch das LNG-Beschleunigungsgesetz (LNGG) die Zulassung,
Errichtung und Inbetriebnahme der in § 2 LNGG bezeichneten
Vorhaben sowie die Durchführung der Vergabeverfahren da-
für beschleunigt werden sollen. Der Bundesrat hat dem Gesetz
bereits zugestimmt96.

E. Osterpaket im Lichte von Paris-Ziel, BVerfG-
Klima-Beschluss, Ukraine-Krise und EU-Ener-
gierechtsreform

Das Osterpaket avisiert die Steigerung des deutschen Brutto-
stromverbrauchs aus erneuerbaren Energien bis zum Jahr
2030 auf 80%, was eine Verdopplung des aktuellen Anteils
bedeuten würde. Es erscheint damit vordergründig als der ra-
dikale Auftakt für eine rasche Energiewende. Die Strompro-
duktion, um die es im Paket geht, ist jedoch nur ein Sektor. Die
Bereiche Industrie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft wer-
den vernachlässigt bzw. gibt es hier noch keine konkreten
Vorschläge. Die rechtsverbindliche Pariser 1,5-Grad-Grenze
aus Art. 2 Abs. 1 PA97 verlang jedoch zeitnah null fossile
Brennstoffe in allen Sektoren – und zudem eine stark redu-
zierte Nutztierhaltung.98 Man kann anhand der 1,5-Grad-
Grenze ein ungefähr noch für Deutschland verfügbares CO2-

Restbudget errechnen (basierend auf einer gleichen Pro-Kopf-
Verteilung weltweit), und es zeichnet sich ab, dass dieses auch
durch die jetzigen Reformvorschläge weiterhin deutlich über-
zeichnet wird:

Für die Reduktion der Emissionen von 65% bis 2030 (gegen-
über 1990), wie sie die Bundesregierung im KSG 2021 avisiert,
ist auf der Basis der bis dahin vorliegenden (nunmehr nicht
mehr ganz aktuellen) IPCC-Zahlen wiederholt errechnet wor-
den, dass das deutsche Restbudget dann bis 2030 quasi auf-
gebraucht oder schon überzeichnet wäre.99 Allein im Jahr 2019
wurden in Deutschland 0,8 GtCO2 Treibhausgase emittiert.100

Der SRU hat z. B. ausgehend von den Berechnungen des IPCC
ab 2016, bei gleichbleibender globaler Pro-Kopfverteilung der
Emissionen, ein Restbudget für Deutschland ermittelt, welches
unter Berücksichtigung der wichtigsten Treibhausgase (CO2,
Methan, Lachgas, FCKW) ab 2020 noch 4,2 GtCO2, ab dem
01.01.2022 für den 1,5-Grad-Pfad noch 3 GtCO2 beträgt; bei
linearer Reduktion wäre das Budget bereits 2032 aufge-
braucht, bei Beibehaltung der derzeitigen Geschwindigkeit
und Intensität sogar schon in fünf Jahren.101

Dabei rechnet der IPCC sogar mit einem deutlich zu hohen
Budget. Denn er macht nicht nur optimistische empirische
Annahmen (etwa zur Klimasensitivität), sondern trifft auch
in rechtlicher Hinsicht unzulässige Annahmen, indem das obi-
ge Budget z. B. nur mit einer 50%igen Wahrscheinlichkeit die
rechtsverbindlichen 1,5 Grad einhält, zudem eine zeitweise
Überschreitung der 1,5 Grad zugelassen wird und entgegen
Art. 2 Abs. 1 PA das Budget nicht ausgehend vom „vorindus-
triellen“ Temperaturniveau ermittelt wird (nämlich nicht ab
1750, als die Industrialisierung langsam begann, sondern ab
1850).102 Allein schon die Korrektur eines problematischen As-
pekts, nämlich die Erhöhung der Einhaltungswahrscheinlich-
keit auf 83%, reduziert das verbleibende globale Budget stark,
nämlich auf 300 GtCO2 global ab dem 01.01.2020. Bei einem
Pro-Kopf-Ansatz würde das für Deutschland, das ein Hun-
dertstel der Weltbevölkerung stellt, verbleibende 3 GtCO2 be-
deuten, von denen angesichts des jährlichen Verbrauchs in
Deutschland jetzt Mitte 2022 allerdings schon über die Hälfte
verbraucht wäre; es bliebe daher nur noch ein Budget für gut
zwei (!) Jahre. Die Zahl verkleinert sich weiter, wenn man eine
höhere Wahrscheinlichkeit verlangt oder andere Probleme des
Budgets angeht, etwa das Basisjahr oder andere der obigen
Punkte.103 Dazu käme eine ggf. gebotene Ungleichverteilung
des Budgets zugunsten der Länder des Globalen Südens, die
eine geringere ökonomische Leistungsfähigkeit haben und
überdies eine pro Kopf viel geringere historische Verursachung
zum Klimawandel beigetragen haben.104

Es wurde andernorts gezeigt, dass neben Art. 2 Abs. 1 PA auch
basierend auf verschiedenen rechtlichen Herleitungsansätzen
eine klimaverfassungsrechtliche (vor allem grundrechtliche)
Verpflichtung zur Beachtung jenes kleinen Budget besteht,
verbunden mit der Verpflichtung, Planungshorizonte und Pla-
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nungssicherheit herzustellen, Tatsachengrundlagen sorgfältig
zu ermitteln und den Parlamentsvorbehalt zu waren.105 Dieses
vorgegebene Schutzniveau bedeutet zwar nicht, dass man eine
einzelne konkrete Maßnahme verfassungsgerichtlich einkla-
gen könnte. Man kann jedoch gerichtlich überprüfen, inwie-
weit die vom Gesetzgeber real getroffenen Maßnahmen sich in
den Grenzen bewegen, die sich durch die Festlegungen zum
Schutzniveau, die Notwendigkeit von Planungshorizonten
und einem planbaren Übergang zur Postfossilität sowie die
Verpflichtung zur sorgfältigen Tatsachenermittlung – und na-
türlich den Parlamentsvorbehalt – ergeben. Es wurde an an-
derer Stelle (auch in diesem Heft106) aufgezeigt, dass im Lichte
der Faktenlage ein Bemühen Deutschlands um eine europäi-
sche Lösung geschuldet ist, und zwar insbesondere in Gestalt
eines Emissionshandels, der im Vergleich zu den Fit-for-55-
Vorschlägen der EU-Kommission noch deutlich ambitionierter
gestaltet wird.

Wendet man die Tatsachenermittlungspflicht und die grund-
rechtliche Notwendigkeit, beide Seiten der doppelten Freiheits-
gefährdung angesichts des Klimawandels zu berücksichtigen
(also die Gefahr eines Endes der Freiheit entweder durch Zer-
störung ihrer physischen Voraussetzungen oder durch Ver-
schlafen des Klimaproblems und dann eines Tages extrem ra-
dikales Handeln107), konsequent an, unterstreicht die aktuelle
Entwicklung in der Ukraine über das Gesagte hinaus, dass das
Schutzniveau beim Klima angehoben werden muss. Die ak-
tuellen Entwicklungen machen deutlich, dass die fossilen
Brennstoffe die elementaren Freiheitsvoraussetzungen nicht
nur in Gestalt von Leben, Gesundheit und Existenzminimum –
vermittelt über den Klimawandel – gefährden können, son-
dern auch in Gestalt von Frieden und Sicherheit zunehmend
bedroht sind. Nicht nur besteht die eingangs dieses Beitrags
geschilderte Importabhängigkeit der EU bzw. Deutschlands;
zudem sind fast zwei Drittel der Exporte Russlands, meist
von Staatsunternehmen, fossile Brennstoffe. Will man den
völkerrechtswidrigen russischen Angriffskrieg und darauf auf-
bauende mögliche weitere militärische Konflikte, die ggf.
Deutschland direkt(er) involvieren könnten, finanziell er-
schweren und bestenfalls beenden, kann eine beschleunigte
Postfossilität in allen Sektoren dazu ein probates Mittel sein.
Vermehrte fossile Importe aus anderen Staaten anstelle von

Russland wirken jedenfalls nicht klimafreundlich und ggf.
nicht einmal friedenspolitisch problemlösend, weil sie die
Nachfrage und damit die Preise für fossile Brennstoffe am
Weltmarkt hochhalten. Das Argument, dass Preisstabilität
und Versorgungssicherheit im Notfall vor Klimaschutz geht,
verdient insoweit eine kritische Hinterfragung, weil so die ele-
mentaren Freiheitsvoraussetzungen Sicherheit und Klimasta-
bilität weiter gefährdet bleiben. Die geschilderte Importabhän-
gigkeit betrifft auch den Agrarsektor, auch jenseits des agra-
rischen Bezugs zu den fossilen Brennstoffen etwa über die
Düngemittel108: Wenn eine tierische Kalorie im Durchschnitt
ungefähr sieben pflanzliche Kalorien benötigt und die EU und
andere Länder sind bislang teilweise von russischen und
ukrainischen Getreide-Importen und Düngemitteln abhängig
sind, auch in Gestalt von Tierfutter, helfen weitreichende po-
litische Maßnahmen für weniger tierische Nahrungsmittel
nicht nur bei der Einhaltung des Klimabudgets, sondern kön-
nen auch die elementaren Freiheitsvoraussetzungen Frieden
und (auch globale) Ernährungssicherheit fördern.

Nach alledem liefern die aktuellen deutschen Gesetzentwürfe
zur Energiepolitik durchaus eine Reihe guter Ansätze. Gemes-
sen an den Herausforderungen durch Art. 2 Abs. 1 PA und das
Klimaverfassungsrecht muss jedoch noch deutlich ambitio-
nierter gehandelt werden, und kontraproduktive Regelungsan-
sätze müssen zwingend außen vor bleiben. Und es muss vor
allem auf ein deutlich ambitionierteres Handeln auf EU-Ebene
hingewirkt werden, wo sich aktuell das Problem zwar guter,
aber bei weitem noch nicht ausreichender und teils kontrapro-
duktiver neuer Regelungsansätze zu wiederholen droht.109

105 Vgl. dazu in Anwendung und Konkretisierung von BVerfG, Beschl. v.
24.03.2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., BVerfGE 157, 30 etwa Ekardt/Heß,
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106 Vgl. Ekardt/Rath, ZNER 2022, in diesem Heft; Rath/Ekardt, KlimR
2022, 138 ff.

107 Vgl. Ekardt/Heß, ZUR 2021, 579 ff. dazu, wie BVerfG, Beschl. v.
24.03.2021 – 1 BvR 2656/18 u. a., BVerfGE 157, 30 (in der Literatur
weithin unbemerkt) auf dieser Scheidung basiert.
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2021, 56; Weishaupt/Ekardt/Garske/Stubenrauch/Wieding, Sustaina-
bility 2020, 2053; Ekardt, Sustainability, Ch. 4.9.

109 Vgl. erneut Rath/Ekardt, KlimR 2022, 138 ff.
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Digitalisierung in der Wärmewende als Rechts- und Governance-
Problem: Chancen und Grenzen**

Die Energie- und Klimawende jenseits des Stromsektors berei-
tet unverändert große Probleme. Der vorliegende Beitrag fragt
deshalb nach Chancen und Grenzen digitaler Anwendungen im
Bereich der Wärmewende, um diese wirksamer als bislang vo-
ranzubringen. Die anschließende Bestandsaufnahme des euro-
päischen und deutschen Rechts der Wärmewende zeigt, dass
Chancen (und Grenzen) der Digitalisierung noch nicht optimal
adressiert werden. Daher werden sodann optimierende Steue-
rungsoptionen entwickelt.

A. Problemstellung

Die deutsche und europäische Energie- und Klimawende ist
bislang weithin nur eine Stromwende. Die Wärmewende und
erst recht die Verkehrs-, Agrar- und Kunststoffwende kommen
nur schleppend in Gang. Während in Deutschland zumindest
knapp die Hälfte des Stromes aus erneuerbaren Energiequellen
stammt1, stagniert der Einsatz erneuerbarer Energien im Ge-

Ekardt/Rath, Digitalisierung in der Wärmewende als Rechts- und Governance-Problem: Chancen und Grenzen ZNER 3/22 211

* Mehr über die Autoren erfahren Sie auf S. 336.
** Dieser Beitrag referiert einige Ergebnisse des dreijährigen Konsortial-

Forschungsprojekts „Wärmewende in der kommunalen Energiever-
sorgung (KoWa)“, welches durch das BMWi finanziert wird.
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gien 2020 – Daten der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik
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